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Erklärung zur Unternehmensführung 
§§ 289f, 315d HGB / Corporate GovernanceBericht

gemäß

Entsprechenserklärung gem. § 161 AktG 

Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank AG erklären gemäß § 161 Aktiengesetz: 

Seit der letzten Entsprechenserklärung der Aareal Bank AG vom Juni 2021 hat die Aareal Bank AG den 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung ihrer 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 20. März 2020 mit den nachstehenden Einschränkungen ent-
sprochen:

1.  Gemäß der Empfehlung B. 3 soll die Erstbestellung von Vorstandsmitgliedern für längstens drei Jahre 
erfolgen. Diese Regelung sieht auch der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG grundsätzlich als Ausdruck 
guter Unternehmensführung an. Der Aufsichtsrat der Aareal Bank ist bei der Bestellung des neuen 
Vorstandsvorsitzenden, Jochen Klösges, von dieser Empfehlung ausnahmsweise abgewichen. Herr Klösges 
wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 15. Juni 2021 für die Dauer von fünf Jahren als Vorstands-
vorsitzender bestellt . Aufgrund der erheblichen Berufserfahrung von Herrn Klösges in der Immobilien-
finanzierung sowie dem Bankbetrieb wird eine erste verkürzte Amtsperiode nicht für notwendig erachtet. 
Mit der Bestellung auf fünf Jahre wird Kontinuität und Stabilität in dieser Personalie für die Aareal Bank 
gesichert .

2.  Gemäß der Empfehlung G. 10 Satz 2 soll ein Vorstandsmitglied über die langfristig variablen Gewäh-
rungsbeträge erst nach vier Jahren verfügen können. Im Gegensatz zur Entwurfsfassung vom 22. Mai 2019 
hat die Regierungskommission in ihrer finalen Fassung auf eine Definition des Begriffs der lang-
fristigen variablen Vergütung verzichtet . 

  Nach der Definition in der Fassung vom 22. Mai 2019 waren typische Leistungskriterien der langfristig 
variablen Vergütung u. a. „langfristige finanzielle Erfolge (Profitabilität und Wachstum mit mehrjähriger 
Bemessungsgrundlage), nichtfinanzielle Erfolge als Voraussetzung späterer finanzieller Erfolge […], 
Umsetzung der Unternehmensstrategie [usw.]“.

  Im Vergütungssystem der Aareal Bank werden alle Ziele aus der Strategie abgeleitet und über drei 
Jahre gemessen. Gemäß der o. g. Definition der Entwurfsfassung vom 22. Mai 2019 wäre die gesamte 
variable Vergütung der Aareal Bank langfristig. Auf Basis der dreijährigen Zielermittlung wird ein 
 rechnerischer Betrag ermittelt , der lediglich zu 20 % direkt ausgezahlt wird. Die übrigen 80 % werden 
in unterschiedlichen Tranchen und insgesamt über sechs Jahre ausgezahlt .

  Das heißt, dass der weit überwiegende Teil der langfristigen variablen Vergütung im Sinne der Kodex-
Entwurfsfassung erst frühestens nach vier Jahren und bis zu neun Jahre später zur Verfügung steht . 
Mangels der nicht übernommenen Definition und der damit einhergehenden Unschärfe der Empfehlung, 
ist allerdings unklar, ob die Ausgestaltung der Aareal Bank der Kodex-Erwartung genügt. Es wird daher 
vorsichtshalber eine Abweichung von der Empfehlung in G. 10 Satz 2 erklärt . 
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3.  Ausweislich der Empfehlung D. 4 Satz 2 soll der Aufsichtsratsvorsitzende nicht den Vorsitz im Prüfungs-
ausschuss innehaben. Am 23. November 2021 hat der Aufsichtsrat der Aareal Bank Prof. Dr. Hermann 
Wagner, der seit seiner Bestellung im Jahr 2015 den Prüfungsausschuss leitet, zum Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats gewählt , nachdem die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, Marija Korsch, den Vorsitz im 
Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat . Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater sowie seiner umfangreichen Erfahrung als Vorsitzender des Prüfungs-
ausschusses wird Prof. Dr. Wagner diese Vorsitzfunktion auch weiterhin ausüben. Damit weicht die 
Aareal Bank von dieser Empfehlung ab.

Wiesbaden, im Dezember 2021

Der Vorstand

Jochen Klösges Marc Heß

Christiane KunischWolff Christof Winkelmann

Für den Aufsichtsrat

Prof. Dr. Hermann Wagner  
(Vorsitzender)
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Corporate GovernanceVerständnis 
der Aareal Bank Gruppe 

Die Aareal Bank Gruppe wird von der Aareal Bank 
AG als Mutterunternehmen geführt . Die Aareal 
Bank ist ein börsennotiertes Kreditinstitut, welches 
als sog. bedeutendes Institut direkt durch die Euro-
päische Zentralbank beaufsichtigt wird. Obwohl 
Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank AG 
eine Vielzahl spezifischer Corporate Governance-
Regelungen zu beachten haben, endet ihr gemein-
sames Verständnis nicht bei deren Befolgung. Sie 
diskutieren darüber hinaus regelmäßig die Anwen-
dung freiwilliger Vorgaben, die vom Deutschen 
Corporate Governance Kodex, der Bankenaufsicht, 
den Aktionären der Aareal Bank oder aufgrund 
 internationaler Best Practice empfohlen werden 
oder sich für Aufsichtsrat und Vorstand durch ihre 
tägliche Arbeit ergeben. 

Oberste Maxime des Vorstands und des Aufsichts-
rats ist, im Interesse des Unternehmens zu handeln 
und dabei ihrer Verantwortung gegenüber den 
Mitarbeitern, den Kunden, den Aktionären und der 
Öffentlichkeit gerecht zu werden. 

Angaben zu Unternehmens
führungspraktiken 

Die Unternehmensführung richtet sich neben den 
gesetzlichen und bankaufsichtsrechtlichen Vor-
gaben an einem umfangreichen internen Regelwerk 
aus, das konkrete Richtlinien für die Durchführung 
und Bearbeitung des Geschäfts der Bank im Sinne 
unserer ethischen Verantwortung beinhaltet . Dieses 
Regelwerk umfasst die Satzung, die Geschäftsord-
nungen für den Aufsichtsrat und für den Vorstand, 
die Strategien, das Risk Appetite Framework, die 
Internal Governance Policy, den Code of Conduct 
sowie die Conflict of Interest Policy und steht allen 
Mitarbeitern des Unternehmens über die üblichen 
internen Kommunikationsmittel wie das Intranet 
der Bank zur Verfügung. Satzung, Code of Conduct, 
Conflict of Interest Policy und Geschäftsordnung 
für den Aufsichtsrat können zudem der Internetseite 
der Aareal Bank entnommen werden.

Orientierung am Leitbild des Deutschen 
Corporate Governance Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat lassen sich neben ihrem 
eigenen und dem Wertgefüge der Aareal Bank vom 
Leitbild des ehrbaren Kaufmanns und den Grund-
sätzen guter Unternehmensführung des Deutschen 
Corporate Governance Kodex leiten. Inwiefern den 
Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde bzw. 
entsprochen werden soll, wird jährlich in der Entspre-
chenserklärung nach § 161 Aktiengesetz dargelegt . 

Gemäß der Kodex-Empfehlung F. 4 soll in der 
 Erklärung zur Unternehmensführung angegeben 
werden, welche Empfehlungen des Kodex aufgrund 
vorrangiger gesetzlicher Bestimmungen nicht an-
wendbar waren.

•  Dies betrifft Kodex-Empfehlung D. 5, wonach 
der Nominierungsausschuss ausschließlich mit 
Vertretern der Anteilseignerseite besetzt werden 
soll. Der Nominierungsausschuss eines Kredit-
instituts wird im Kreditwesengesetz gesondert 
geregelt . § 25d Absatz 11 Kreditwesengesetz 
sieht vor, dass der Nominierungsausschuss des 
Aufsichtsrats weitere Aufgaben übernehmen 
muss, die nicht nur von den Anteilseignerver-
tretern im Aufsichtsrat vorbereitet werden sollen. 
Daher ist der Präsidial- und Nominierungsaus-
schuss der Aareal Bank AG auch mit Vertretern 
der Arbeitnehmer besetzt. Es wird jedoch sicher-
gestellt , dass die Wahlvorschläge an die Haupt-
versammlung nur durch die Anteilseignerver-
treter im Ausschuss bestimmt werden.

Nachhaltigkeitsansatz

Für die Aareal Bank Gruppe ist ihr Beitrag zu einer 
nachhaltigen volkswirtschaftlichen Entwicklung  
ein zentrales Anliegen. Als Partner der Immobilien-
wirtschaft setzt die Aareal Bank Gruppe auf ein 
unternehmerisches Handeln, das den Bedürfnissen 
der Branche und der Stakeholder gerecht wird. Sie 
ist sich ihrer mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit 
verbundenen Verantwortung und notwendigen 
Orientierung an gesellschaftlichen Bedürfnissen 
bewusst und möchte den nachfolgenden Genera-
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tionen ihre Lebensgrundlagen und Gestaltungs-
möglichkeiten bewahren. 

Das Leitbild der Nachhaltigkeit, welches mit einem 
integrierten Nachhaltigkeitsmanagement unterlegt 
ist, ist essenzieller Bestandteil der Unternehmens-
strategie und fasst die Grundsätze unternehmerischer 
Verantwortung der Aareal Bank Gruppe zusam-
men, die im Einklang mit dem Anspruch an nach-
haltiges Wirtschaften stehen: 

•  Wir denken integriert und zukunftsorientiert 
unter Berücksichtigung ethischer, gesellschaft-
licher und ökologischer Themenstellungen.

•  Wir analysieren Trends ganzheitlich, bewerten 
 daraus resultierende Chancen und Risiken  
und richten unsere zukunftsorientierte Nach-
haltigkeitsleistung darauf aus. 

•  Wir haben alle relevanten Anspruchsgruppen 
im Blick, setzen auf einen aktiven Austausch 
mit diesen in unterschiedlichen Dialogformaten 
und zeigen auf, wie wir gewonnene Erkenntnisse 
nutzen.

•  Wir stellen sicher, dass bei unternehmerischen 
Entscheidungen ökologische, soziale und 
Governance-relevante Aspekte bedacht werden 
und kommunizieren Fortschritte und Heraus-
forderungen transparent und glaubwürdig.

•  Wir fokussieren uns, setzen um und stärken so 
nachhaltigkeitsrelevante Unternehmenswerte, 
wie z. B. Verlässlichkeit, Innovationskraft, Inte-
grität , Transparenz und Risikomanagement, 
 Attraktivität als Arbeitgeber und Aufbau/Pflege 
vertrauensvoller Kundenbeziehungen.

Dabei orientieren wir uns an nationalen und 
 internationalen Rahmenwerken, bekennen uns zu 
Initiativen bzw. sind Organisationen beigetreten, 
die allgemein anerkannte ethische Standards 
 vertreten und deren Wertvorstellungen wir teilen. 
Relevant sind hier u. a.:

•  United Nations Global Compact, 
•  International Labor Organisation, 

•  Deutscher Corporate Governance Kodex,
•  Charta der Vielfalt ,
•  Charta zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.

Das bereits 2012 etablierte Nachhaltigkeitskomitee 
dient dem Vorstand als Plattform zum gruppen-
weiten Ausbau von Nachhaltigkeitsleistung und 
-berichterstattung und fungiert zugleich als Diskus-
sions- und Beratungsgremium für die Konzern-
nachhaltigkeitsbeauftragte, die relevante Themen 
in den Vorstand einbringt . Ihm gehören Vertreter 
aller wesentlichen Fachbereiche an.

Weitere Informationen können dem aktuellen 
Nachhaltigkeitsbericht entnommen werden:  
www.aareal-bank.com/investorenportal/ 
finanzinformationen/nachhaltigkeitsberichte/

Code of Conduct

Integrität und verantwortungsvolles Handeln be-
greifen wir grundsätzlich als unternehmensweite 
Verpflichtung, die für die Mitglieder des Vorstands 
sowie des Aufsichtsrats und alle Mitarbeiter – 
 unabhängig von ihrer Funktion und Aufgabe – gilt . 
 Unser intern vorgegebener Code of Conduct be-
inhaltet daher verbindliche Regeln für gesetzeskon-
formes und ethisches Verhalten aller Mitarbeiter 
gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Kollegen. 
Die Aareal Bank Gruppe möchte auch auf diese 
Weise dazu beitragen, dass das von den Stake-
holdern – unseren Kunden, Geschäftspartnern, 
 Investoren und Mitarbeitern – dem Unternehmen 
entgegengebrachte Vertrauen bestätigt und gleich-
zeitig weiter gestärkt wird (www.aareal-bank.com/
footermenu/code-of-conduct). 

Conflict of Interest Policy

Die Prozesse der Aareal Bank sind bzw. werden 
darauf ausgerichtet, dass Interessenkonflikte mög-
lichst gar nicht erst entstehen. Treten sie gleichwohl 
auf, ist der richtige Umgang mit ihnen entscheidend. 
Um nachteilige Konsequenzen für Kunden, die 
Bank und ihre Mitarbeiter zu vermeiden und keine 
Zweifel an der Integrität der Aareal Bank Gruppe 
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aufkommen zu lassen, besteht eine gruppenweit 
geltende Richtlinie zum richtigen Umgang mit Inter-
essenkonflikten. Diese Regelungen geben Orien-
tierung, wie Interessenkonflikte erkannt, dokumen-
tiert und einer sachgerechten Lösung zugeführt 
werden. Alle Mitarbeiter sind gehalten, über in ihrem 
Abreitsbereich auftretende Interessenkonflikte Trans-
parenz herzustellen und dafür zu sorgen, dass sie 
nach den Vorgaben der Richtlinie behandelt werden. 
 

Diversitätsgrundsätze

Vorstand und Aufsichtsrat bekennen sich aus-
drücklich zur Vielfalt in der gesamten Aareal Bank 
Gruppe. 

Danach heißt Vielfalt:

•  Wertschätzung der Einzigartigkeit jedes Indivi-
duums und Respekt vor seiner Andersartigkeit,

•  Chancengleichheit auf allen Ebenen,
•  Vermeidung jeder Art von Diskriminierungen 

und
•  Überzeugung, dass Vielfalt sowohl eine 

 Be reicherung der Unternehmenskultur als auch 
 einen Erfolgsfaktor zur Erreichung von stra-
tegischen Zielen darstellt .

Damit soll die Attraktivität der Aareal Bank Gruppe 
als ein moderner Arbeitgeber gefördert, die Bin-
dung der Mitarbeiter gefestigt und die Mitarbeiter-
motivation erhöht sowie eine leistungsorientierte 
und individuelle Förderung von Fähigkeiten und 
Kompetenzen gewährleistet werden. Zudem soll 
auf den demografischen Wandel und eine älter 
werdende Belegschaft reagiert sowie individuellen 
Lebenssituationen und -phasen Rechnung getragen 
werden. 

Um die Bedeutung von Diversity zu unterstreichen 
und zu dokumentieren, dass der Gedanke der 
Vielfalt in der Aareal Bank Gruppe einen hohen 
Stellenwert besitzt , hat die Bank im Jahr 2013 
 zusätzlich die Charta der Vielfalt , eine seit 2006 
bestehende Initiative der deutschen Wirtschaft , 
unterzeichnet . Im Dezember 2021 hat die Aareal 
Bank AG eine Diversity Richtlinie eingeführt .

Die Aareal Bank beschäftigt Mitarbeiter aus  
40 Nationen. An den Auslandsstandorten der 
 Aareal Bank achten wir darauf, Positionen, wenn 
möglich, überwiegend mit lokalem Personal zu 
besetzen. Die Aareal Bank Gruppe legt großen 
Wert darauf, dass Frauen und Männer sowohl bei 
Besetzungsentscheidungen als auch hinsichtlich 
der Weiterentwicklung durch Qualifizierungsmaß-
nahmen und der Vergütung im Unternehmen 
gleichbehandelt werden. So werden alle vakanten 
Positionen unterhalb der Ebene der leitenden 
 Angestellten grundsätzlich im Rahmen von Stellen-
ausschreibungsverfahren besetzt, auf die sich alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewerben können. 
Bei der Entlohnung der Mitarbeiter differenzieren 
wir nicht nach Geschlecht, sondern achten aus-
schließlich auf Aspekte wie Qualifizierung, Berufs-
erfahrung oder Ausbildung.

Gemäß dem Gesetz zur gleichberechtigten Teil-
habe von Frauen und Männern an Führungsposi-
tionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst setzt der Vorstand konkrete Ziele, unter 
Angaben konkreter Umsetzungsfristen, für den 
Frauenanteil auf den ersten beiden Führungsebenen 
unterhalb des Vorstands in der Aareal Bank AG. 
Auf der ersten Führungsebene unterhalb des Vor-
stands soll der Frauenanteil bis zum 30. Juni 2022 
mindestens 13,5 % betragen. Zum 31. Dezember 
2021 betrug der Frauenanteil 18,2 % (Vorjahr: 
14,7 %). Auf der zweiten Führungsebene unter- 
halb des Vorstands soll der Frauenanteil bis zum  
30. Juni 2022 mindestens 21,1 % betragen. Zum 
31. Dezember 2021 betrug der Frauenanteil 21,2 % 
(Vorjahr: 23,1 %).

Konzernweit lag der Frauenanteil in allen Füh-
rungspositionen der Aareal Bank Gruppe bei 
24,3 % (Vorjahr: 24,6 %). Bei der Aareal Bank AG 
umfasst der Anteil 21,4 % (Vorjahr: 21,6 %) und 
bei der  Aareon 25,5 % (Vorjahr: 25,5 %). Der 
 Anteil weib licher Mitarbeiter in der Aareal Bank 
Gruppe  insgesamt betrug zum 31. Dezember 2021 
36,6 % (Vorjahr: 37,6 %), in der Aareal Bank AG 
41,4 % (Vorjahr: 42,5 %) und der Aareon 33,9 % 
(Vorjahr: 34,4 %).
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In Deutschland verfügen die Aareal Bank und die 
Aareon entsprechend dem Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) über AGG-Beauftragte. 
Gleichzeitig werden AGG-Schulungen für alle 
 Mitarbeiter durchgeführt . In den USA enthält das 
Mitarbeiterhandbuch Regelungen zur Vermeidung 
von Belästigung und Schikane am Arbeitsplatz 
(„Anti-Harassment“-Regeln).

Inklusion

Der Anteil der schwerbehinderten Mitarbeiter der 
Aareal Bank AG belief sich im Jahr 2021 auf 4,4 % 
(Vorjahr: 5 %). Diese Mitarbeitergruppe wird in  
den deutschen Gesellschaften des Konzerns durch 
eine Behindertenvertretung repräsentiert .

Arbeitsweise von Vorstand  
und Aufsichtsrat

Der Vorstand leitet das Unternehmen und ist für 
seine strategische Ausrichtung, wesentliche Ge-
schäfte und die ordnungsgemäße Organisation, 
einschließlich der Implementierung wirksamer 
Überwachungssysteme, zuständig. Die Geschäfts-
tätigkeit richtet er auf die langfristige und nach-
haltige Entwicklung des Unternehmens aus. Bei 
seinen Entscheidungen bezieht er hierzu die lang-
fristigen Folgen seines Handelns mit ein und lässt 
sich von den ethischen Grundsätzen der Aareal 
Bank Gruppe (s. relevante Unternehmensführungs-
praktiken) leiten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat übt seine Kontrolle durch unter-
schiedliche Instrumente aus. Zum einen hat er die 
Berichtspflichten des Vorstands in dessen Ge-
schäftsordnung festgelegt, um für eine umfassende 
und zeitnahe Information Sorge zu tragen. Zu diesen 
Berichten zählen u. a. die Finanzberichte vor ihrer 
Veröffentlichung, die Berichte der Internen Revision, 
des Risikocontrollings und Compliance sowie die 
Prüfungsberichte des Abschlussprüfers. In dieser 
Geschäftsordnung hat er auch die Geschäfte des 

Vorstands bestimmt, für die seine Zustimmung be-
nötigt wird.

Mit der Auswahl geeigneter Vorstandsmitglieder 
(vgl. Leitlinien für die Auswahl von Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitgliedern), einer auf das langfristige 
und nachhaltige Unternehmensinteresse ausge-
richteten Vorstandsvergütung und ihrer wirksamen 
Kontrolle trägt der Aufsichtsrat darüber hinaus zu 
einem nachhaltigen Erfolg der Aareal Bank Gruppe 
im Interesse der Anleger, der Kunden, der Geschäfts-
partner, der Mitarbeiter und der Öffentlichkeit bei. 

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Kontrollauf-
gaben hat der Aufsichtsrat fünf Ausschüsse einge-
richtet: den Präsidial- und Nominierungsausschuss, 
den Vergütungskontrollausschuss, den Risikoaus-
schuss, den Prüfungsausschuss und den Tech-
nologie- und Innovationsausschuss. Die  jeweiligen 
Ausschussmitglieder können der Übersicht im 
 Anhang des Geschäftsberichts 2021 entnommen 
werden: www.aareal-bank.com/ investorenportal/
finanzinformationen/finanz berichte/archiv/2021/

Präsidial- und Nominierungsausschuss 

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss be-
reitet die dem Aufsichtsrat obliegenden Grundsatz-
fragen, Personalfragen und Kapitalmaßnahmen vor. 
Über einen regelmäßigen Strategie-Dialog unter-
stützt er den Aufsichtsrat vor allem bei der Beratung 
zur und Überwachung der Strategie. Zu den weiteren 
Aufgaben des Ausschusses zählen die Beurteilung 
der inneren Verfassung der Aareal Bank, die Cor-
porate Governance, Fragen der Personalplanung im 
Vorstand und der individuellen Vertragsgestaltung 
mit Vorstandsmitgliedern. Der  Präsidial- und Nomi-
nierungsausschuss erarbeitet Anforderungsprofile 
für die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, unter-
stützt den Aufsichtsrat bei der Auswahl geeigneter 
Kandidaten, berücksichtigt dabei neben den per-
sönlichen und fachlichen Anforderungen auch seine 
Ziele zur Zusammensetzung, inklusive des Diver-
sitätskonzepts, führt die Evaluation von Vorstand 
sowie Aufsichtsrat mindestens jährlich durch und 
bestimmt, inwiefern Weiterbildungs- oder sonstiger 
Anpassungsbedarf bei Vorstand bzw. Aufsichtsrat 
besteht . Weiterhin überwacht bzw. beschließt der 
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Präsidial- und Nominierungsausschuss, wenn 
 notwendig, über Vorlagen zu Organkrediten und 
anderen Geschäften mit  nahestehenden Personen 
(sog. Related Party Trans actions). Der Präsidial- und 
Nominierungsausschuss ist zudem für die Beur-
teilung von und den Umgang mit Interessenkon-
flikten aus dem Bereich des Vorstands bzw. des 
Aufsichtsrats anhand der Conflict of Interest Policy 
des Vorstands und des Aufsichtsrats zuständig. 

Die Beratungen über die Nominierung von 
 Anteilseignervertretern für die Wahl durch die 
Hauptversammlung finden im Präsidial- und 
 Nominierungsausschuss unter Ausschluss der 
 Arbeitnehmervertreter statt .

Vergütungskontrollausschuss 

Der Vergütungskontrollausschuss überwacht die 
angemessene Ausgestaltung der Vergütungssysteme 
der Vorstände und Mitarbeiter unter Berücksich-
tigung der Auswirkungen der Vergütungssysteme 
auf das Gesamtrisikoprofil der Aareal Bank. Der 
Vergütungskontrollausschuss bereitet für den Auf-
sichtsrat entsprechende Beschlüsse, u. a. über die 
Vergütung der Vorstandsmitglieder, vor. Der Ver-
gütungskontrollausschuss nimmt die Informationen 
des Vergütungsbeauftragten der Aareal Bank sowie 
die zur Offenlegung bestimmten Informationen zum 
Vergütungssystem entgegen. 

Risikoausschuss

Der Risikoausschuss befasst sich mit allen wesent-
lichen Risikoarten des Geschäfts der Aareal Bank 
und ist neben dem Gesamtaufsichtsrat Empfänger 
der Risikoberichterstattung (s. hierzu Risikobericht). 
Die wesentlichen Risikoarten umfassen sowohl 
 finanzielle als auch nichtfinanzielle Risikoarten, 
unter anderem auch der IT. Der Ausschuss befasst 
sich auch mit den Inhalten der Risikostrategien 
gemäß den Vorgaben der MaRisk, prüft die Kon-
formität mit der Geschäftsstrategie und bereitet die 
entsprechenden Beschlüsse des Aufsichtsrats vor. 
Er berät den Vorstand zudem zur Ausgestaltung 
eines angemessenen und wirksamen Risikomanage-
mentsystems und achtet auf eine ausreichende 
 Risikotragfähigkeit . Hierzu überwacht er den Vor-

stand insbesondere bei der Festlegung des Risiko-
appetits und der entsprechenden Limite, um diesen 
einzuhalten. 

Prüfungsausschuss 

Der Prüfungsausschuss ist für alle Fragen zur 
Rechnungslegung und zur Prüfung des Konzerns 
und der Aareal Bank AG zuständig. Der Ausschuss 
ist verantwortlich für die Vorbereitung und Durch-
führung der Prüfung des Jahres- und des Konzern-
abschlusses und bereitet die Entscheidungen des 
Aufsichtsrats auf der Basis seiner Auswertung der 
Prüfungsberichte des Abschlussprüfers vor. Zu 
 diesem Zweck berichtet er dem Aufsichtsrat über 
die Ergebnisse seiner Auswertung und die daraus 
abgeleiteten Bewertungen. Die Vorbereitung der 
Abschlussprüfung umfasst auch die Vorbereitungen 
für die Beauftragung des Abschlussprüfers auf  
der Basis des Beschlusses der Hauptversammlung, 
die Überprüfung der Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers, einschließlich der Billigung von zulässigen 
Nichtprüfungsleistungen, die Vereinbarung des 
Prüfungshonorars sowie die Bestimmung von Prü-
fungsschwerpunkten wie auch die regelmäßige 
Auswahl eines neuen Abschlussprüfers. Weiterhin 
erörtert der Prüfungsausschuss die Zwischenmit-
teilungen und den Halbjahresbericht mit dem Vor-
stand und lässt sich vom Wirtschaftsprüfer über die 
prüferische Durchsicht des Halbjahresabschlusses 
 berichten. Daneben ist der Prüfungsausschuss für 
die Prüfung der vom Vorstand vorgelegten Planungs-
rechnung verantwortlich und für die Entgegennahme 
der  Berichterstattung von Compliance und der 
 Internen Revision. Ebenso fällt die Überwachung 
der Wirksamkeit des Internen Kontroll- und Über-
wachungs systems in seinen Verantwortungsbereich.

Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens 
zwei Finanzexperten, wovon einer über Sachver-
stand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und 
ein anderer über Sachverstand auf dem Gebiet der 
Abschlussprüfung zu verfügen hat . 

Technologie- und Innovationsausschuss 

Der Ausschuss befasst sich mit Themen zur Infor-
mationstechnologie, die innerhalb des Unter-
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nehmens genutzt wird, und zu den informations-
technischen Produkten, die von Unternehmen der 
 Aareal Bank Gruppe produziert und vertrieben 
werden. Das Spektrum umfasst sowohl Produkte 
des Bank- als auch des Aareon-Segments. Er über-
wacht in diesem Rahmen auch die Umsetzung der 
Digitalisierungsstrategie der Aareal Bank Gruppe, 
die neben der technischen Transformation auch 
moderne und agile Arbeits- und Projektmethoden 
voraussetzt . 

Zusammenarbeit von Vorstand  
und Aufsichtsrat

Aufsichtsrat und Vorstand arbeiten im Rahmen der 
Sitzungen des Aufsichtsrats und außerhalb von 
 ihnen vertrauensvoll und konstruktiv-kritisch zusam-
men. Innerhalb der Sitzungen ist die Diskussion von 
einer angemessenen und zielorientierten Arbeits-
atmosphäre geprägt . An Sitzungen bzw. Tagesord-
nungspunkten, an denen insbesondere zu Perso-
nalien, der Vorstandsvergütung, den Evaluations-
ergebnissen sowie zu einzelnen geschäftlichen 
bzw. strategischen Aspekten beraten wird, nehmen 
die Mitglieder des Vorstands nicht teil. 

Außerhalb der Sitzungen kommunizieren vor allem 
der Aufsichtsrats- und die Ausschussvorsitzenden 
mit den jeweils zuständigen Vorstandsmitgliedern. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende tauscht sich mit dem 
Vorstandsvorsitzenden regelmäßig zu Fragen der 
Strategie, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, 
des Risikomanagements, der Compliance sowie  
zu Personal- und Vergütungsfragen aus. Die Vor-
sitzende des Risikoausschusses vertieft Frage-
stellungen in Bezug auf die Risikolage, das Risiko-
management und die Risikostrategien insbesondere 
mit dem Risikovorstand, während sich der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses ebenfalls mit dem 
Risiko-, aber auch dem Finanzvorstand und dem 
Abschlussprüfer regelmäßig austauscht und die 
Vorsitzende des Technologie- und Innovationsaus-
schusses mit dem Vorstandsvorsitzenden Ge spräche 
außerhalb der Sitzungen führt . Über den wesent-
lichen Inhalt dieser Gespräche berichten die Vor-
sitzenden im Rahmen der nächsten ordentlichen 
Ausschusssitzung. 

Kommunikation

Die Aareal Bank misst der umfassenden Stakeholder-
Kommunikation einen hohen Stellenwert bei. Sie 
hat sich zum Ziel gesetzt, mit allen Stakeholdern 
eine aktive, offene und transparente Kommunikation 
zu führen und deren Interessen gleichermaßen 
miteinzubeziehen. Diesem Kommunikationsansatz 
sieht sich die Aareal Bank auch im Bereich der Mit-
wirkung an der politischen Willensbildung durch das 
Einbringen fachlich fundierter Expertise verpflichtet. 
Insoweit ist die Aareal Bank im neu geschaffenen 
Lobbyregister für die Interessenvertretung gegen-
über dem Deutschen Bundestag und der Bundes-
regierung als juristische Person eingetragen. 

Sämtliche Presse- und Ad-hoc-Mitteilungen der 
Aareal Bank, Unternehmenspräsentationen sowie 
Geschäfts-, Nachhaltigkeits- und Quartalsberichte 
werden auf der Internetseite veröffentlicht und 
 stehen dort für jede an dem Unternehmen inter-
essierte Person zeitgleich zur Einsicht und zum 
 Herunterladen zur Verfügung. Darüber hinaus 
 werden regelmäßig im Finanzkalender anstehende 
Termine bekannt gegeben. 

Die Angaben zur Finanz- und Ertragslage des 
 Unternehmens gibt die Aareal Bank viermal jähr-
lich bekannt . Der Vorstand stellt die Ergebnisse 
persönlich in Presse- und Analystenkonferenzen 
vor bzw. gibt Presseerklärungen ab. 

Alle Informationen können der Internetseite der 
Aareal Bank entnommen werden:  
www.aareal-bank.com/investorenportal/

Beziehung zu den Aktionären 

Um eine direkte Kommunikation zu ermöglichen, 
hat die Aareal Bank einen eigenen Bereich für 
 Investor Relations in ihrer Organisation eingerichtet, 
der Aktionären, weiteren Investoren und Analysten 
als erster Ansprechpartner zur Verfügung steht .  
Die Ansprechpartner von  Investor Relations kön-
nen der Internetseite der Aareal Bank entnommen 
 werden: www.aareal-bank.com/investorenportal/ 
aktieninvestoren/kontakt/
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Über sog. Roadshow-Aktivitäten werden Aktionäre 
und weitere Stakeholder gezielt angesprochen  
und ihre Meinung zur Aareal Bank aktiv eingeholt . 
Auch der Vorsitzende des Aufsichtsrats steht für 
Gespräche mit Aktionären sowie anderen Stake-
holdern zur Verfügung und nutzt eigene Road-
show-Aktivitäten, um eine externe Beurteilung der 
Unternehmensführung einzuholen. 

Die Bank hält zudem einmal jährlich eine ordent-
liche Hauptversammlung ab. Durch ihre aktive 
Teilnahme an der Hauptversammlung können die 
Aktionäre an der Gestaltung der Aareal Bank teil-
nehmen. Durch das Gesetz über Maßnahmen im 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- 
und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung 
der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie vom 
27. März 2020 hat der Gesetzgeber die zeitlich 
 limitierte Möglichkeit geschaffen, Hauptversamm-
lungen pandemiebedingt auch als virtuelle Ver-
sammlungen abzuhalten sowie die physische Teil-
nahme der Aktionäre auszuschließen und einzelne 
Aktionärsrechte zu beschränken.

Im Verlauf der Hauptversammlung entscheiden  
die Anteilseigner insbesondere über die Entlastung 
von Aufsichtsrat und Vorstand, die Verwendung 
eines Bilanzgewinns, Satzungsänderungen sowie 
Ermächtigungen zu Kapitalmaßnahmen. Die Haupt-
versammlung wählt den Abschlussprüfer für das 
Unternehmen und entscheidet über die Wahl von 
Anteilseignervertretern in den Aufsichtsrat sowie 
der Hauptversammlung zugewiesene weitere Be-
schlussgegenstände.

In physisch abgehaltenen Hauptversammlungen 
können die Aktionäre des Unternehmens Stellung-
nahmen oder Empfehlungen per Brief, Fax oder 
 E-Mail an das Unternehmen richten oder persön-
lich durch Wortmeldung auf der Hauptversammlung 
vortragen. Die Aktionäre können weiterhin Gegen- 
oder Erweiterungsanträge zur Tagesordnung der 
Hauptversammlung stellen und damit den Verlauf 
der Versammlung mitgestalten und beeinflussen. 

Leitlinien für die Auswahl  
von Vorstands und Aufsichts
ratsmitgliedern

Nach der Überzeugung des Aufsichtsrats der Aareal 
Bank AG sind Vorstand und Aufsichtsrat angemes-
sen besetzt, wenn jedes Mitglied in der Lage ist, 
seine Aufgaben zu erfüllen (fachliche Qualifikation), 
es die nötige Zeit aufwendet und die Integrität 
mitbringt, sich bei seiner Aufgabenerfüllung von 
den ethischen Grundsätzen der Aareal Bank leiten 
zu lassen (persönliche Zuverlässigkeit inklusive 
der Aspekte potenzieller Interessenkonflikte und 
Unabhängigkeit). Das jeweilige Gesamtorgan ist  
so zusammenzusetzen, dass die Zusammenarbeit 
und eine möglichst umfangreiche Meinungs-  
und Kenntnisvielfalt gefördert werden (Diversitäts-
konzept). 

Der Aufsichtsrat hat konkrete Anforderungen und 
Prozesse festgelegt, um diese Kriterien bei der 
Evaluation der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats sowie bei der Auswahl von Kandi-
daten für den Vorstand oder der Anteilseignerseite 
des Aufsichtsrats zu überprüfen. Dabei hat er die 
Vorgaben des Aktiengesetzes und des Kreditwesen-
gesetzes wie auch die Empfehlungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex berücksichtigt . Zu-
dem wurden die bankaufsichtsrechtlichen Leitlinien 
der Europäischen Zentralbank sowie der Europä-
ischen Bankenaufsicht zur Eignung und zur internen 
Governance sowie die Corporate-Governance-Richt-
linien der für die Aareal Bank relevanten Stimm-
rechtsberater und wesentlichen Aktionäre einbe-
zogen. Neben dem Aufsichtsrat überprüft auch die 
Europäische Zentralbank zum Tätigkeitsbeginn  
die Eignung des jeweiligen Kandidaten anhand des 
sog. Fit & Proper-Verfahrens.

Persönliche Zuverlässigkeit

Die Grundsätze der persönlichen Zuverlässigkeit 
gelten für alle Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats gleichermaßen. Alle Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder sollen ehrlich, integer und 
unvoreingenommen sein, die ethischen Grundsätze 
der Aareal Bank, niedergelegt im Code of Conduct, 
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leben und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben aus-
reichend Zeit widmen. Für jedes Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglied hat der Aufsichtsrat den zeit-
lichen Aufwand ermittelt und überprüft jährlich, ob 
der Ausübung des Mandats auch genügend Zeit 
gewidmet wurde. Dabei achtet er auf die Einhal-
tung der Vorgaben zu der zulässigen Anzahl von 
weiteren Mandaten gemäß der §§ 25c Abs. 2 und 
25d Abs. 3 Kreditwesensgesetz.

Interessenkonflikte & Unabhängigkeit  
im Aufsichtsrat

Neben der gruppenweit geltenden Conflict of 
 Interest Policy gelten besondere Regelungen für den 
Aufsichtsrat . Im Unternehmensinteresse zu han-
deln, bedeutet, Abwägungen frei von sachfremden 
Einflüssen zu treffen. Der Aufsichtsrat misst daher 
dem Umgang und der Offenlegung von tatsäch-
lichen, potenziellen, vorübergehenden sowie dauer-
haften Interessenkonflikten, die z. B. die Unabhän-
gigkeit des Aufsichtsrats infrage stellen können, 
besondere Bedeutung bei. 

Den Umgang mit Interessenkonflikten von Vorstand 
und Aufsichtsrat hat der Aufsichtsrat in der speziell 
auf diese Organe ausgerichteten Conflict of Interest 
Policy des Vorstands und des Aufsichtsrats geregelt . 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder haben da-
nach bei möglichen Interessenkonflikten für Trans-
parenz zu sorgen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
und des Vorstands haben schriftlich erklärt, dass 
im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Interessen-
konflikte im Sinne der Empfehlung des Deutschen 
Corporate Governance Kodex E. 1 aufgetreten sind. 
Bewerberinnen bzw. Bewerber, bei denen von 
vornherein ein wesentlicher und nicht mitigierbarer 
Interessenkonflikt zu vermuten ist , kommen als 
Kandidatinnen bzw. Kandidaten nicht infrage. 

Der Aufsichtsrat hat zudem für sich festgelegt, 
wann die Unabhängigkeit eines seiner Mitglieder 
entfällt und überprüft mindestens jährlich, ob die 
Unabhängigkeit einzelner Mitglieder gegebenen-
falls entfallen ist bzw. entfallen wird. Bei Vorliegen 
der folgenden Umstände geht der Aufsichtsrat 
grundsätzlich vom Entfall der Unabhängigkeit aus:
 

•  Mit Beginn der 4. Amtszeit als Mitglied des 
Aufsichtsrats der Aareal Bank AG („Regelzuge-
hörigkeitsgrenze“). Amtszeiten beginnen mit 
der Wahl durch die Hauptversammlung, nicht 
bei gerichtlicher Bestellung. 

•  Wenn zwischen der Tätigkeit als Vorstands-
mitglied und als Aufsichtsratsmitglied bei der 
Aareal Bank AG weniger als fünf Jahre ver-
gangen sind.

•  Wenn zwischen der Tätigkeit für die Aareal Bank 
Gruppe auf der ersten Führungsebene unterhalb 
des Vorstands und der Tätigkeit als Aufsichts-
ratsmitglied der Aareal Bank AG weniger als drei 
Jahre vergangen sind.

•  Wenn zwischen der Tätigkeit als oder für einen 
wesentlichen Berater, Abschlussprüfer, sonstigen 
Dienstleister oder Kunden der Aareal Bank und 
der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied weniger als 
drei Jahre vergangen sind. 

•  Wenn das Aufsichtsratsmitglied zugleich für 
 einen wesentlichen Wettbewerber tätig ist . Dies 
umfasst nicht nur die Tätigkeit als Mitarbeiter, 
Vorstand oder Aufsichtsrat, sondern kann auch 
vorliegen, wenn die Person als Berater für einen 
wesentlichen Wettbewerber tätig ist .

Darüber hinaus gelten für Aufsichtsratsmitglieder 
die gesetzlichen Grenzen des § 100 Abs. 2 Nr. 2 
bis 4 Aktiengesetz. Diese Vorgaben sind gegen-
über den zuvor genannten allerdings zwingend und 
verhindern eine Nominierung bzw. müssen zur 
Amtsniederlegung führen.

Zum 31. Dezember 2021 sind nach der vorstehen-
den Definition und Einschätzung des Aufsichtsrats 
alle Anteilseignervertreter (Herr Prof. Dr. Hermann 
Wagner, Frau Jana Brendel, Herr Richard Peters, 
Frau Sylvia Seignette und Frau Elisabeth Stheeman) 
unabhängig.
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Fachliche Qualifikation

Jedes Organmitglied muss über die Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen, um seine 
Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen, d. h. mindes-
tens die wesentliche Geschäftstätigkeit sowie die 
damit verbundenen wesentlichen Risiken, das dar-
auf bezogene Kontroll- und Überwachungssystem 
sowie die entsprechende Rechnungslegung und 
Unternehmensberichterstattung verstehen und 
 beurteilen zu können. Dazu gehört auch, mit den 
zugrunde liegenden wesentlichen rechtlichen Vor-
gaben vertraut zu sein. Jedes Aufsichtsratsmitglied 
muss in der Lage sein, die dem Gesamtaufsichtsrat 
obliegenden Aufgaben erfüllen zu können. 

Wenn Aufsichtsratsmitglieder den Vorsitz eines 
Ausschusses übernehmen, sollen sie über eine weit-
reichende Expertise in den dem Ausschuss zu-
gewiesenen Themen verfügen. So muss beispiels-
weise der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
u. a. Experte in Fragen der Rechnungslegung und 
interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme 
und der Vorsitzende des Risikoausschusses Experte 
in der Beurteilung der Wirksamkeit von Risiko-
managementsystemen von Kreditinstituten sein. 

Insgesamt hat der Aufsichtsrat für seine kollektive 
Zusammensetzung bestimmt, dass die folgenden 
weiteren Expertisen in einem angemessenen 
 Umfang in seiner Gesamtzusammensetzung ver-
treten sein sollen: 

•  Erfahrung in den für die Aareal Bank Gruppe 
wesentlichen Branchen und Finanzmärkten,

•  Digitalisierung und Transformation, 
•  Strategische Planung,
•  Ausgestaltung und Überwachung von Risiko-

management-, Internen Kontrollsystemen sowie 
Corporate-Governance-Rahmenwerken,

•  Rechnungslegung sowie Abschlussprüfung.

Die Lebensläufe der Mitglieder des Vorstands 
(www.aareal-bank.com/ueber-uns/unternehmens-
profil/vorstand/) sowie der Mitglieder des 
 Aufsichtsrats (www.aareal-bank.com/ueber-uns/ 
unternehmensprofil/aufsichtsrat/) können der 
 Internetseite entnommen werden.

Diversitätskonzept

Vorstand und Aufsichtsrat verfolgen in ihren Gre-
mien grundsätzlich das Ziel einer möglichst großen 
Vielfalt in den Aspekten Geschlecht, Alter, Interna-
tionalität und fachliche Diversität . Unter mehreren 
gleich geeigneten Kandidaten wird die weitere Aus-
wahl unter Heranziehung dieser Aspekte getroffen, 
um Gruppendenken zu vermeiden und ein mög-
lichst umfangreiches Spektrum unterschiedlicher 
Sichtweisen im Interesse einer bestmöglichen Ent-
scheidung für die Aareal Bank zusammenzuführen. 
Der Vorstand trägt dafür Sorge, dass diese Aspekte 
der Vielfalt ebenfalls auf den unter ihm stehenden 
Führungsebenen berücksichtigt werden, um eine 
an diesem Diversitätskonzept orientierte Nachfolge 
zu ermöglichen. Für die zuvor genannten Diversi-
tätsaspekte hat der Aufsichtsrat für sich und den 
Vorstand einzelne Ziele gesetzt, deren Umsetzung 
er jährlich darlegt . Diese Ziele versteht er als 
 Mindestziele, die einer darüber hinausgehenden 
Erfüllung nicht im Wege stehen. 

Geschlechterdiversität

Gemäß dem Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungspositionen 
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst 
setzt der Aufsichtsrat unter Angaben konkreter 
Umsetzungsfristen Ziele für den Frauenanteil im 
Aufsichtsrat und Vorstand. Der Vorstand nimmt 
dies gleichermaßen für die ersten beiden Führungs-
ebenen unterhalb des Vorstands vor. Der Auf-
sichtsrat soll bis zum 30. Juni 2022 über einen 
Frauenanteil von mindestens 25 % verfügen. 
 Gegenwärtig beträgt er 44,4 % (Vorjahr: 41,7 %). 
Der Vorstand soll bis zum 30. Juni 2022 über einen 
Mindestfrauenanteil von 20 % verfügen. Gegen-
wärtig beträgt der Anteil 25 % (Vorjahr: 33,3 %). 
Die vom Aufsichtsrat festgelegten Mindestziele 
werden demzufolge erreicht .

Altersdiversität

Um eine kontinuierliche Weiterentwicklung von 
Vorstand und Aufsichtsrat zu fördern, hat der 
 Aufsichtsrat für sich und den Vorstand Ziele für 
die Altersstruktur festgelegt . Kandidatinnen bzw. 
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Kandidaten sollen bei der (Wieder-)Wahl in den 
Aufsichtsrat die Altersgrenze von 70 Jahren noch 
nicht erreicht haben. Der Aufsichtsrat soll zudem 
nicht lediglich aus Mitgliedern in einem Alter von 
über 60 Jahren bestehen. Mitglieder des Vorstands 
sollen während ihrer Amtszeit die Altersgrenze 
von 65 Jahren nicht überschreiten. Diese Ziele 
werden gegenwärtig erfüllt .

Internationalität

Begründet auf der internationalen Geschäftstätig-
keit der Aareal Bank hat der Aufsichtsrat für sich 
und den Vorstand zudem das Ziel einer möglichst 
umfassenden internationalen Erfahrung festgelegt, 
die durch die ausländische Nationalität oder er-
hebliche Berufserfahrung in einem anderen Staat 
nachgewiesen werden kann. Beim Vorstand beträgt 
dieser Anteil gegenwärtig 25 % (Vorjahr: 33,3 %), 
beim Aufsichtsrat 22,2 % (Vorjahr: 33,3 %). 

Fachliche Diversität

Der Aufsichtsrat verfolgt sowohl bei der Auswahl 
der Mitglieder des Vorstands als auch des Aufsichts-
rats das Ziel einer möglichst großen beruflichen 
Vielfalt . Die Möglichkeiten hierzu sind allerdings 
durch die hohen fachlichen Anforderungen an Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitglieder von sog. be-
deutenden Kreditinstituten begrenzt. Unter anderem 
verlangen bankaufsichtsrechtliche Vorgaben von 
Vorstandsmitgliedern grundsätzlich einschlägige 
Erfahrungen im Kreditgeschäft und im Risikomanage-
ment. Gemäß § 100 Abs. 5 Aktiengesetz müssen 
die Mitglieder des Aufsichtsrats zudem in ihrer 
Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesell-
schaft tätig ist, vertraut sein. Das vom Aufsichtsrat 
verfolgte Ziel, dass nicht alle Mitglieder den Haupt-
teil ihrer Berufserfahrung bei einem Kreditinstitut 
erworben haben, wird gegenwärtig erfüllt . 

Wahlperioden und -zeitpunkte 
 („Staggered Board“)

Um den gleichzeitigen Abfluss erheblichen 
 Know-hows zu vermeiden, hat der Aufsichtsrat 
unterschiedliche Wahlzeitpunkte gebildet, zu 

 denen über drei Gruppen von Aufsichtsratsmit-
gliedern entschieden werden soll. Die Amtszeiten 
von Herrn Peters und Frau Seignette laufen bis zur 
ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2023,  
die Amtszeiten der anderen zum Jahreswechsel 
amtierenden Anteilseignervertreter bis zur ordent-
lichen Hauptversammlung im Jahr 2024. Die Amts-
zeiten der Anteilseigner betragen grundsätzlich 
vier Jahre, wodurch spätestens alle drei Jahre über 
einen Teil der Anteilseignerseite neu zu beschließen 
und die Möglichkeit der Erneuerung gegeben ist . 
Das System der Staggered Boards wird auch im 
Hinblick auf weitere Veränderungen im Aufsichts-
rat berücksichtigt werden. 

Die Amtszeiten der Arbeitnehmervertreter betragen 
weiterhin fünf Jahre und laufen gegenwärtig bis  
zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2025.

Regelmäßige Evaluation der Eignung 
und Leistung

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss führt 
mindestens jährlich die Evaluation des Vorstands 
und des Aufsichtsrats durch. Die Evaluationsprüfung 
besteht aus zwei Komponenten, der Eignungs- 
und der Effizienzprüfung. Die Evaluationsprüfung 
wird extern unterstützt .

Im Rahmen der Evaluationsprüfung wird zum 
 einen untersucht, ob die Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitglieder die an sie gerichteten persönlichen 
und fachlichen Anforderungen und diejenigen an 
die kollektive Zusammensetzung, inklusive des 
kollektiven Kompetenzprofils und des Diversitäts-
konzepts, erfüllen. 

Zum anderen beurteilt der Präsidial- und Nomi-
nierungsausschuss die Struktur, Größe, Zusam-
mensetzung und Leistung beider Organe. Dabei 
berücksichtigt er auch die Ergebnisse eines eigens 
dafür durchgeführten Benchmarkings. Die Beur-
teilung der Struktur, Größe und Zusammensetzung 
beschränkt sich nicht auf die Organe an sich. Sie 
umfasst auch die Ausschüsse des Aufsichtsrats 
und untersucht die Effizienz und Effektivität der 
Zusammenarbeit innerhalb des Aufsichtsrats, zwi-

Tr
an

sp
ar

en
z

239Geschäftsbericht 2021 Aareal Bank Konzern  Transparenz Erklärung zur Unternehmensführung 



schen den Ausschüssen und dem Aufsichtsrats-
plenum sowie zwischen den Ausschüssen, dem 
Aufsichtsrat und dem Vorstand. 

Neben der regelmäßigen, jährlichen Evaluations-
prüfung kann es auch zu anlassbezogenen Prü-
fungen kommen, sollten beispielsweise etwaige 
Verdachtsmomente einer mangelnden individuellen 
oder kollektiven Eignung vorliegen oder aufgrund 
eines Strategiewechsels die angemessene Zusam-
mensetzung von Vorstand und/oder Aufsichtsrat 
zu überprüfen sein.

Nachfolgeplanung

Für die Nachfolgeplanung des Vorstands und der 
Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat ist der Präsi-
dial- und Nominierungsausschuss zuständig. Auf 
jährlicher Basis überprüft er das festgelegte Kom-
petenzprofil sowie seine Vereinbarkeit mit den 
 Geschäfts- und Risikostrategien der Aareal Bank, 
schlägt gegebenenfalls eine Weiterentwicklung vor 
und überprüft im Rahmen der jährlichen Evaluati-
onsprüfung, ob die aktuellen Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglieder die bisherigen und ggf. ange-
passten Eignungsanforderungen erfüllen. Sofern 
dies nicht der Fall ist, schlägt er dem Aufsichtsrat 
Maßnahmen vor, um die Anforderungen zukünf-
tig zu erfüllen. Diese Maßnahmen können Weiter-
bildungsmaßnahmen einzelner oder mehrerer 
 Organmitglieder umfassen oder personelle Ver-
änderungen.

Daneben berät der Präsidial- und Nominierungs-
ausschuss fortlaufend über anstehende Personal-
entscheidungen mit ausreichendem zeitlichen 
 Vorlauf, wie etwa geplante Pensionierungen, mög-
liche Wiederbestellungen etc. Sofern eine Wieder-
bestellung nicht in Betracht kommt, beschäftigt sich 
der Präsidial- und Nominierungsausschuss folg- 
lich bereits weit über ein Jahr vorher mit der Frage 
einer geeigneten Nachfolge. 

Für den Fall, dass eine personelle Veränderung 
 ansteht, strebt der Präsidial- und Nominierungs-
ausschuss eine Nachfolge an, die die persönlichen 
Eignungsanforderungen erfüllt und möglichst die 

Erreichung der Ziele an die Zusammensetzung 
des jeweiligen Organs (Kollektives Kompetenzprofil 
und Diversität) fördert . Die Nachfolgeplanung für 
den Vorstand wird in enger Abstimmung mit dem 
Vorstandsvorsitzenden vorgenommen. Der Präsidial- 
und Nominierungsausschuss zieht sowohl interne 
als auch externe Kandidaten in Betracht . 

Um auf kurzfristige Personalwechsel im Vorstand 
(bspw. durch Amtsniederlegung aus persönlichen 
Gründen) rea gieren und um geeignete interne 
Nachfolger finden zu können, hat die Aareal Bank 
verschiedene Maßnahmen ergriffen. Führungskräften 
der Aareal Bank kann durch auf sie angepasste 
Förderungsmaßnahmen die grundsätzliche Befähi-
gung zum Vorstandsamt vermittelt werden. Dazu 
gehören vor allem Geschäfts-, Risikomanagement- 
und Rechnungslegungskenntnisse sowie Perso nal-
führungskompetenzen. 

Im Aufsichtsrat wird grundsätzlich jede für die 
Aufsichtsrats- oder Ausschussarbeit bei der Aareal 
Bank notwendige Kompetenz gedoppelt . Ferner 
bestehen alle Ausschüsse aus mehr als drei Perso-
nen, um auch bei kurzfristigen personellen Ver-
änderungen beschlussfähig zu bleiben. 

Zusammensetzung von Vorstand 
und Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrats und seiner Aus-
schüsse, die jeweiligen Vorsitzenden sowie die 
Mitglieder des Vorstands und deren jeweilige Ver-
antwortungsbereiche sind nachfolgend dargestellt 
(vgl. Organe der Aareal Bank AG). Der Vorstand 
besteht derzeit aus vier Mitgliedern. Der Aufsichts-
rat bestimmt eines der Mitglieder zum Vorsitzenden 
des Vorstands. Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG 
besteht gemäß der Satzung des Unternehmens 
aus zwölf Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichts-
rats wählen nach ihrer Wahl durch die Hauptver-
sammlung und für die Dauer ihrer Amtszeit einen 
Vorsitzenden und mindestens einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden. Acht Mitglieder werden von 
den Aktionären in der Hauptversammlung gewählt; 
vier Mitglieder werden von den Arbeitnehmern 
bzw. vom Konzernbetriebsrat gewählt . 
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Die Ausschüsse bestehen aus mindestens vier, der 
Prüfungs- und der Risikoausschuss aus sechs Mit-
gliedern. Der Aufsichtsratsvorsitzende gehört jedem 
gesetzlich verpflichtenden Ausschuss an. Gemäß 
der Empfehlung D. 4 des Deutschen  Corporate 
Governance Kodex sowie den Leitlinien der Aareal 
Bank zur Auswahl von Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitgliedern haben den Vorsitz des Prüfungs- und 
des Risikoausschusses unabhängige Experten inne. 
Im Übrigen wird zur Sicherstellung des wechsel-
seitigen Informationsaustauschs auf eine Überkreuz-
verflechtung der Ausschussmitglieder geachtet . 

Erwerb oder Veräußerung von Aktien  
der Gesellschaft

Im Jahr 2021 wurde keine Transaktion von Organ-
mitgliedern der Gesellschaft in Aktien der Gesell-
schaft durchgeführt, die gemäß den Vorgaben in 
Art. 19 EU-Marktmissbrauchsverordnung (596/2014) 
in Verbindung mit § 26 Wertpapierhandelsgesetz 
zu veröffentlichen wäre. 

Die Meldungen können auf der Internetseite  
der Aareal Bank eingesehen werden:  
www.aareal-bank.com/ueber-uns/corporate-
governance/managers-transactions/

Bilanzierung und Rechnungslegung

Die Aareal Bank AG wendet für die Bilanzierung 
des Konzerns die Vorschriften der International 
 Financial Reporting Standards (IFRS) an, wie sie in 
der EU anzuwenden sind. Der Einzelabschluss der 
Aareal Bank AG wird nach den Vorschriften des 
HGB erstellt. Der Vorstand stellt die Jahresabschlüsse 
und Lageberichte von AG und Konzern auf. Der 
Aufsichtsrat lässt sich vom Wirtschaftsprüfer über 
die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 
der AG und des Konzernabschlusses berichten 
und überwacht zugleich seine Unabhängigkeit . Für 
die Darstellung der an die Prüfungsgesellschaft 
 gezahlten Honorare wird auf die Anhangangabe (38) 
verwiesen. Vom Abschlussprüfer zulässige Nicht-
prüfungsleistungen sind zuvor durch den Prüfungs-
ausschuss des Aufsichtsrats zu billigen. 

Die von der Hauptversammlung 2021 für die Prü-
fung des Jahresabschlusses 2021 erstmals gewählte 
und vom Aufsichtsrat entsprechend beauftragte 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat ihre 
Prüfungstätigkeit unter der Leitung der Herren 
Gero Wiechens, Markus Winner und Franz Haider 
wahrgenommen. 
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Bericht des Aufsichtsrats 
der Aareal Bank AG, Wiesbaden

Sehr geehrte Aktionärinnen  
und Aktionäre,

das abgelaufene Geschäftsjahr ist wieder in vielerlei 
Hinsicht bemerkenswert gewesen. Neben den weiter 
spürbaren Entwicklungen der Corona-Pandemie, 
die die Aareal Bank in diesem Jahr gut gemeistert 
hat, blicken wir auf ein Jahr zurück, in dem sich  
in den Gremien der Aareal Bank weitreichende Ver-
änderungen ergeben haben. Hierzu gehört auch, 
dass dieser Bericht des Aufsichtsrats nicht mehr 
von unserer bisherigen Vorsitzenden des Aufsichts-
rats, Marija Korsch, unterzeichnet wurde. 

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres hat 
der Aufsichtsrat die Geschäftsleitung der Aareal 
Bank AG laufend beraten, kontrolliert und über-
wacht. Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand regel-
mäßig, zeitnah und umfassend über alle wesent-
lichen Belange der Bank informiert . Der Vorstand 
berichtete über die Lage des Konzerns, die Ent-
wicklung der Geschäfte, wichtige Finanzkennzahlen 
und die Entwicklung auf den Märkten. Darüber 
 hinaus wurden dem Aufsichtsrat die jeweils aktuelle 
Liquiditätssituation und Maßnahmen der Liquiditäts-
steuerung erläutert sowie über die Risikosituation, 
die Maßnahmen des Risikocontrollings und der 
Risikosteuerung der Unternehmensgruppe ausführ-
lich berichtet . Dem Aufsichtsrat wurde zusätzlich 
über die Compliance im Unternehmen regelmäßig 
berichtet und die Berichte der internen Revision 
vorgelegt . Der Aufsichtsrat hat sich auch über die 
Situation der Geschäftssegmente und die operative 
und strategische Planung umfassend unterrichten 
lassen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
wurden der Berichtsumfang sowie die Sitzungs-
frequenz wesentlich intensiviert . Einen deutlichen 
Anstieg der Sitzungszahl haben auch die Suche 
nach einem Nachfolger für den krankheitsbedingt 
ausgeschiedenen Vorstandsvorsitzenden, Herrn 
Merkens, und die intensive Befassung mit dem 
Angebot zur Übernahme der Aareal Bank durch 
ein Bieterkonsortium mit sich gebracht .

Der Aufsichtsrat war in alle wesentlichen Entschei-
dungen der Aareal Bank Gruppe eingebunden, 
auch und insbesondere in die Überwachung des 
strategischen Rahmenprogramms Aareal Next Level. 

Alle wichtigen Vorfälle wurden intensiv beraten 
und geprüft . Sofern ein Beschluss des Aufsichts-
rats notwendig war, wurden die Beschlussvorlagen 
dem Aufsichtsrat rechtzeitig vorgelegt und eine 
Entscheidung getroffen. Sofern eine Beschlussfas-
sung zwischen den regulären Sitzungen notwendig 
wurde, sind die entsprechenden Beschlüsse im 
Umlaufverfahren oder im Wege von Telefon- bzw. 
Videokonferenzen gefasst worden.

Darüber hinaus berichteten der Vorsitzende des 
Vorstands bzw. dessen Vertreter der Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats bzw. dem Vorsitzenden des 
 Aufsichtsrats zwischen den einzelnen Sitzungen 
fortlaufend und regelmäßig über alle wesentlichen 
Entwicklungen im Unternehmen. Der Vorsitzende 
des Vorstands bzw. dessen Vertreter stand bzw. 
standen mit der/dem Vorsitzenden des Aufsichts-
rats in regelmäßigem engen Kontakt, um wichtige 
Fragen und Entscheidungen in persönlichen 
 Gesprächen zu erörtern. Die/der Vorsitzende des 
 Aufsichtsrats informierte im Rahmen der anschlie-
ßenden Aufsichtsratssitzungen über die stattge-
fundenen Gespräche. Während der krankheitsbe-
dingten  Abwesenheit von Herrn Merkens fanden 
die Gespräche bis zum Eintritt von Herrn Klösges 
mit dessen Vertretern im Vorstand, Herrn Heß und 
Herrn Ortmanns, statt . 

Darüber hinaus fanden auf monatlicher Basis Ge-
spräche zwischen dem Management der Aareal Bank 
und den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, des Risiko-
ausschusses sowie des Prüfungsausschusses zu 
den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf und 
den Umgang mit ihr durch die Aareal Bank statt . 
Die Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des 
 Risikoausschusses und des Prüfungsausschusses 
führten zudem Gespräche mit dem gemeinsamen 
Aufsichtsteam der Bankenaufsicht und stellten  
die intensivierte Corporate Governance des Auf-
sichtsrats dar. Über die vorgenannten Gespräche 
berichteten die Vorsitzenden in ihren jeweiligen 
Gremien, entsprechend ihren jeweiligen Verantwort-
lichkeiten. 
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Arbeit des Aufsichtsratsplenums

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres fanden 
infolge der oben genannten Faktoren, 26 Sitzungen 
des Aufsichtsratsplenums statt . In den Sitzungen 
haben die Mitglieder des Aufsichtsrats die vor-
gelegten Berichte und Unterlagen sowie mündliche 
Erläuterungen entgegengenommen und intensiv 
diskutiert . Einen Schwerpunkt der Arbeit und der 
Berichterstattung in allen ordentlichen Sitzungen 
bildeten die Wirtschafts- und Marktentwicklungen, 
auch angesichts und insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Corona-Pandemie, die weiterhin 
 große Zahl regulatorischer Anpassungen und die 
weiteren Fortschritte bei der Umsetzung des Stra-
tegieprogramms „Aareal Next Level“ nach dessen 
Überprüfung vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie.

Hierzu gehörten auch die Maßnahmen, mit denen 
die Bank diesen Marktentwicklungen begegnete. 
In den Sitzungen des Aufsichtsratsplenums erstat-
tete der Vorstand dem Aufsichtsrat regelmäßig und 
umfangreich Bericht, u. a. über die Entwicklung der 
Segmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen, 
Banking und Digital Solutions und Aareon, unter 
besonderer Berücksichtigung der jeweils aktuellen 
Entwicklungen. Zudem wurde dem Aufsichtsrat die 
Geschäftsentwicklung der gesamten Aareal Bank 
Gruppe erläutert . Der Aufsichtsrat wurde turnus-
mäßig über die Liquiditätssituation und die damit 
korrespondierenden Maßnahmen des Bereichs 
Treasury der Bank informiert . Ferner wurde regel-
mäßig über die Qualität des Immobilienkreditport-
folios vor dem Hintergrund der Marktentwicklung 
auf den verschiedenen Immobilienmärkten berichtet. 
Dabei wurde weiterhin ein besonderer Schwer-
punkt auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
gelegt . Im Rahmen der Berichterstattung wurden 
zudem die regelmäßigen Berichte der Kontroll-
funktionen, u. a. des Risikocontrollings, Compliance, 
der internen Revision, Information Security & Data 
Protection, Vergütungsbeauftragten und der Perso-
nalabteilung vorgelegt und erörtert . In jeder Sitzung 
des Aufsichtsratsplenums erfolgte eine Bericht-
erstattung durch die Ausschussvorsitzenden über 
die zwischenzeitlich stattgefundenen Ausschuss-
sitzungen.

Besondere Schwerpunkte ergaben sich in den 
nachfolgend genannten Sitzungen zu den darge-
stellten Themen.

•  In einer Sitzung im Januar 2021 hat sich der 
Aufsichtsrat mit strategischen Fragen beschäftigt . 
Eine weitere Sitzung hatte Governance und 
Vergütungsfragen zum Inhalt .

•  In zwei weiteren Sitzungen im Februar be-
fasste sich der Aufsichtsrat mit Vergütungsfragen 
sowie den Schreiben von Aktionären.

•  In den Sitzungen im März 2021 befasste sich 
der Aufsichtsrat mit der weiteren Situation infolge 
der fortdauernden Erkrankung des Vorstands-
vorsitzenden sowie turnusgemäß intensiv mit 
dem vorgelegten Jahres- und Konzernabschluss 
für das Geschäftsjahr 2020 sowie dem Bericht 
des Abschlussprüfers. Die entsprechenden Sach-
verhalte wurden im Vorjahresbericht des Auf-
sichtsrats dargestellt . Der Aufsichtsrat befasste 
sich zudem mit dem nichtfinanziellen Bericht 
2020 und den Ergebnissen der dazugehörigen 
Prüfung zur Erlangung von begrenzter Sicherheit . 
Zudem wurde in dieser Sitzung im März die Vor-
bereitung der Hauptversammlung im Mai 2021 
erörtert . Hierunter fielen auch die Beschluss-
vorschläge zur Tagesordnung der Hauptversamm-
lung einschließlich des Gewinnverwendungs-
vorschlags sowie des Vorschlags für die Wahl 
des Abschlussprüfers. In der gleichen Sitzung im 
März stellte der Vorstand zudem ausführlich die 
Strategien im Sinne der Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement (MaRisk) der Gruppe 
vor. Entsprechend den Zuständigkeiten wurden 
diese zuvor im Präsidial- und Nominierungs-
ausschuss und dem Risikoausschuss und an-
schließend dem Aufsichtsrat vorgelegt und mit 
dem Vorstand ausführlich erörtert . Im Verlauf 
der Sitzung wurden ebenfalls der Jahresbericht 
der Internen Revision sowie deren Prüfungs-
planung für das bevorstehende Geschäftsjahr 
und die Mittelfristplanung diskutiert . Ferner be-
schäftigte sich der Aufsichtsrat mit der internen 
Governance und den Vergütungssystemen  
für die Mitarbeiter und den Vorstand und ist auf 
Basis dieser Befassung zu der Überzeugung 
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 gelangt, dass die Vergütungssysteme des 
 Unternehmens angemessen sind.

•  Mehrere Sitzungen im April 2021 hatten neben 
der Durchführung der virtuellen Hauptversamm-
lung der Aareal Bank und der hierzu einge-
gangenen Ergänzungsverlangen eines Aktionärs 
das krankheitsbedingte Ausscheiden des bis-
herigen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Merkens 
und die Finalisierung des bereits zuvor vorsichts-
halber eingeleiteten Suchprozesses für  einen 
Nachfolger zum Inhalt . 

•  Die Sitzungen des Aufsichtsrats im Mai 2021 
befassten sich mit der Vorbereitung und  
der Rückschau auf die Hauptversammlung der 
 Aareal Bank AG. 

•  Im Juni 2021 fanden zwei Sitzungen des Auf-
sichtsrats statt . In der ersten dieser Sitzungen 
wurde die Bestellung von Herrn Jochen Klösges 
zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Aareal 
Bank beschlossen. In der zweiten Sitzung erfolgte 
die vierteljährliche turnusgemäße Berichter-
stattung sowie eine vertiefte Befassung mit der 
Strategie der Aareal Bank Gruppe und deren 
Fortentwicklung. Der Aufsichtsrat hat mit dem 
Vorstand intensiv über die vorgetragenen stra-
tegischen Initiativen und Optionen beraten. 
Aufgrund der erfolgten Bestellung eines neuen 
Vorstandsvorsitzenden wurde eine neuerliche 
Befassung mit strategischen Fragestellungen  
für den Dezember terminiert, um Herrn Klösges 
Gelegenheit zu geben, diese Diskussion auf 
Basis seiner Erfahrungen aus den ersten drei 
Monaten seiner Tätigkeit für die Aareal Bank 
begleiten zu können. 

•  In der Sitzung im September 2021 wurden 
neben den turnusgemäßen Berichten aktuelle 
Fragen zu strategischen Initiativen samt Fort-
schrittsbericht zur Strategieumsetzung vorgestellt 
und diskutiert . Es wurden auch die anlassbe-
zogene Überprüfung der Geschäfts- und Risiko-
strategien einschl. des Risk Appetite Framework 
mit dem Aufsichtsrat erörtert . 

•  In zwei Sitzungen im Oktober 2021 hat sich 
der Aufsichtsrat mit den Gesprächen mit einem 
Bieterkonsortium befasst, das zu Gesprächen 
hinsichtlich der Abgabe eines Angebots für die 
Übernahme der Anteile an der Aareal Bank an 
die Bank herangetreten war. 

•  In insgesamt fünf Sitzungen im November 
2021 wurde diese Diskussion fortgesetzt . 
 Daneben befasste sich eine Sitzung in diesem 
Monat mit der Niederlegung des Mandats des 
Aufsichtsratsvorsitzes durch Frau Marija Korsch.

•  Der Aufsichtsrat kam im Dezember 2021 zu 
insgesamt vier Sitzungen zusammen. Diese be-
fassten sich mehrheitlich mit den Gesprächen im 
Zusammenhang mit der Anfrage von Investoren. 
Daneben befasste sich der Aufsichtsrat mit der 
Vorbereitung und danach mit dem Verlauf der 
außerordentlichen Hauptversammlung. Infolge 
der in dieser Hauptversammlung durch die 
 Aktionäre vorgenommenen Abwahl von drei 
Mitgliedern des Aufsichtsrats befasste sich der 
Aufsichtsrat auch mit der Suche nach neuen 
Mitgliedern, um diese Vakanzen im Rahmen einer 
gerichtlichen Bestellung zu schließen. Des Wei-
teren wurden vom Aufsichtsrat in seiner turnus-
gemäßen Sitzung die anstehenden Themen 
 erörtert . Hierzu gehörten die vom Vorstand vor-
gestellte Vorbereitung der Corporate Governance-
Berichterstattung einschließlich der Befassung 
mit dem Bericht zur Unternehmensführung und 
der Entsprechenserklärung. Letztere wurde ver-
abschiedet und im Nachgang auf der Internet-
seite der Aareal Bank AG veröffentlicht . Ferner 
erfolgte die jährliche Überprüfung der Geschäfts-
ordnungen für den Vorstand und Aufsichtsrat, 
der individuellen und kollektiven Eignung sowie 
der Effizienz der Vorstands- und Aufsichtsrats-
mitglieder (jährliche Evaluationsprüfung), der 
Prozesse zu deren Überprüfung sowie der Con-
flict of Interest Policy für Organmitglieder. Die 
Ergebnisse der Evaluationsprüfung hat der Auf-
sichtsrat ausführlich erörtert . Die gewonnenen 
Erkenntnisse fließen in die Gremienarbeit ein. 
Der Aufsichtsrat befasste sich zudem mit der 
vorläufigen Zielerreichung des Vorstands 2021 
und beschloss die Vorstandsziele für 2022.
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Die Vorsitzenden der Ausschüsse des Aufsichtsrats 
haben dem Plenum regelmäßig und ausführlich 
über die Inhalte der jeweiligen Ausschusssitzungen 
berichtet und alle Fragen der Mitglieder des Ple-
nums umfassend beantwortet . 

Sofern Entscheidungen des Aufsichtsrats im 
 Umlaufverfahren getroffen wurden, hat sich der 
Aufsichtsrat in der jeweils nachfolgenden Sitzung 
vom Vorstand über die Umsetzung dieser vorher 
getroffenen Entscheidungen berichten lassen.

Im Rahmen der Vorbereitung von Entscheidungen 
des Aufsichtsrats wird regelmäßig überprüft, ob 
möglicherweise Interessenkonflikte vorliegen.  
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden in diesem 
Zusammenhang keine potenziellen und bei der 
Entscheidungsfindung zu berücksichtigenden Inter-
essenkonflikte identifiziert . 

Arbeit der Ausschüsse des Aufsichtsrats 

Zur effizienten Wahrnehmung seiner Kontrollauf-
gaben hat der Aufsichtsrat fünf Ausschüsse einge-
richtet, den Präsidial- und Nominierungsausschuss, 
den Risikoausschuss, den Prüfungsausschuss, den 
Vergütungskontrollausschuss und den Technologie- 
und Innovationsausschuss. 

Präsidial- und Nominierungsausschuss:
 
Der Präsidial- und Nominierungsausschuss des 
Aufsichtsrats traf sich im abgelaufenen Geschäfts-
jahr zu 20 Sitzungen. In seinen Sitzungen hat der 
Präsidial- und Nominierungsausschuss mehrheit-
lich die Sitzungen des Aufsichtsratsplenums vorbe-
reitet und in einem regelmäßigen Dialog mit dem 
Vorstand über die strategische Entwicklung der 
Aareal Bank Gruppe beraten. Zu den Tagesord-
nungspunkten im Zuständigkeitsbereich des Auf-
sichtsrats tagte der Ausschuss ohne den Vorstand. 
Hierzu zählen insbesondere die Beratungen über 
die Anforderungen an die Eignung von Vorstands- 
und Aufsichtsratsmitgliedern, die Prozesse zu deren 
Überprüfung, die Ziele zur Zusammensetzung der 
beiden Organe sowie die Ergebnisse der jährlichen 
Evaluationsprüfung von Vorstand und Aufsichtsrat . 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden auch Be-
ratungen zur Nachfolgesuche für den erkrankten 
Vorstandsvorsitzenden, Herrn  Merkens sowie zum 
Ende des Prozesses die Auswahl von Herrn Klösges 
als dessen Nachfolger  beraten und beschlossen. 
Zudem wurde über die Gespräche mit Investoren 
zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb der Aktien 
der Aareal Bank be raten und die Abgabe der not-
wendigen begründeten Stellungnahme vorbereitet .

•  In den Sitzungen im Januar und Februar  
2021 hat sich der Präsidial- und Nominie rungs-
ausschuss mit den Maßnahmen infolge der 
 Erkrankung von Herrn Merkens befasst sowie 
der Dividendenpolitik des Unternehmens. 

•  Die Sitzungen im März 2021 setzten diese 
Diskussion fort und dienten zudem der Erörte-
rung strategischer Fragen. Ferner dienten die 
Sitzungen der Befassung mit Änderungen in 
der Zusammensetzung des Vorstands.

•  Die Sitzung im April 2021 diente der ergän-
zenden Befassung mit den weiteren Schritten 
infolge des Ausscheidens von Herrn Merkens 
aus dem Vorstand. 

•  In den Sitzungen im Juni 2021 erfolgte die 
Vorbereitung der Bestellung von Herrn Jochen 
Klösges zum Vorstandsvorsitzenden der Aareal 
Bank AG und die weitere Beratung über die 
Neustrukturierung des Vorstands. In der Sitzung 
im Juli erfolgte eine ausführliche Befassung  
mit regulatorischen und aufsichtlichen Frage-
stellungen. 

•  Im September 2021 fanden vier Sitzungen 
des Präsidial- und Nominierungsausschusses 
statt . Die turnusgemäße Sitzung diente der 
Vorbereitung der diesjährigen Evaluationsprü-
fung und der Auswahl des externen Beraters 
hierfür. Ferner wurde der Strategiedialog mit 
Blick auf das zweite Halbjahr 2021 geführt . 
 Zudem wurde über die langfristige Nachfolge-
planung im Aufsichtsrat diskutiert und die 
nächsten Schritte beschlossen. Weiterhin wurden 
die Arbeiten am Vorstandsvergütungssystem 
zusammen mit dem Vergütungskontrollaus-
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schuss beraten. Die übrigen Sitzungen befassten 
sich mit den Gesprächen mit Investoren. Diese 
Beratungen wurden in den fünf Sitzungen  
im Oktober 2021 und den zwei Sitzungen im 
November 2021 fortgeführt .

•  In der Sitzung im Dezember 2021 nahm der 
Präsidial- und Nominierungsausschuss die jähr-
liche Überprüfung der Geschäftsordnungen für 
den Vorstand und Aufsichtsrat, der individuellen 
und kollektiven Eignung sowie der Effizienz  
der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder (jähr- 
liche Evaluationsprüfung), der Prozesse zu deren 
Überprüfung sowie der Conflict of Interest Policy 
für Organmitglieder vor. Hierbei wurden auch 
die Ergebnisse der schriftlichen Abfrage aller 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder im Hin-
blick auf etwaige Interessenkonflikte im abge-
laufenen Geschäftsjahr vorgelegt . Die Mitglieder 
des Vorstands und Aufsichtsrats haben schrift-
lich erklärt, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr 
keine Interessenkonflikte im Sinne des DCGK 
aufgetreten sind. Weiterhin wurde über die Be-
setzung der infolge der Beschlüsse der außer-
ordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezem-
ber 2021 vakanten Positionen im Aufsichtsrat 
beraten. Zudem wurde über die langfristige Nach-
folgeplanung beraten. 

Risikoausschuss: 

Der Risikoausschuss kam im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr zu sechs Sitzungen zusammen. Dem 
Ausschuss wurden regelmäßig die Berichte über 
die Risikolage der Bank vorgelegt und vom Vorstand 
 erläutert . Die aufgrund der Corona-Pandemie an-
gepasste Struktur und Frequenz der Risikobericht-
erstattung wurde beibehalten. Die Ausschussmit-
glieder haben die Inhalte mit dem Vorstand diskutiert 
und diese zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Der Ausschuss befasste sich neben den Kredit- und 
Länderrisiken mit Marktrisiken, Liquiditätsrisiken 
und Operationellen Risiken sowie Reputations-  
und IT-Risiken. Der Ausschuss beschäftigte sich 
zudem mit der Betrachtung der Risikotragfähigkeit 
und den Kapitalquoten der Aareal Bank. Über  
die  Liquiditätsversorgung und -steuerung und die 
 Refinanzierung wurde ebenfalls ausführlich berichtet. 

 Zudem wurden die Risiken aus den bestehenden 
Beteiligungen sowie alle weiteren wesentlichen 
 Risiken vorgestellt . 

Der Risikoausschuss befasste sich mit den Strate-
gien der Aareal Bank sowie den daraus abgeleiteten 
Teilrisikostrategien und dem Risikomanagement-
system. Der Vorstand hat dem Risikoausschuss 
zudem ausführliche Berichte über alle Märkte vor-
gelegt, in denen die Bank Immobilienfinanzierungs-
geschäfte betreibt, sowie ergänzende Berichte zu 
Anlagen in Wertpapierportfolios. Die Berichte und 
Markteinschätzungen wurden von den Mitgliedern 
des Ausschusses eingehend diskutiert . Im Rahmen 
der Risikoberichterstattung wurden bedeutende 
Engagements näher erörtert und Maßnahmen zum 
Abbau von risikobehafteten Kreditengagements 
vorgestellt und darüber beraten. Der Risikoaus-
schuss ließ sich über die Sanierungsplanung und 
weitere Risikomanagementmaßnahmen berichten. 
Ferner berichtete der Vorstand in jeder Sitzung  
des Risikoausschusses über alle abgeschlossenen, 
 laufenden und in Aussicht gestellten Prüfungen 
durch die Aufsicht . Neben der regulär in jeder 
 Sitzung stattfindenden Berichterstattung über die 
Risikolage ergaben sich weitere Schwerpunkte in 
den nachfolgend genannten Sitzungen zu den dar-
gestellten Themen. In allen Sitzungen wurden auch 
die jeweils aktuellen Entwicklungen der Corona-
Pandemie auf die einzelnen Risikoarten beleuchtet . 

•  Die Risikoausschusssitzung im März 2021 
 befasste sich mit den Ergebnissen der Prüfung 
des Risikomanagementsystems durch den 
 Abschlussprüfer, den Schwerpunkten der Aufsicht 
im Geschäftsjahr 2021 und weiteren aufsicht-
lichen Veröffentlichungen und Ände rungen. 

•  Im April 2021 befasste sich der Risikoausschuss 
schwerpunktmäßig mit den besonders risiko-
behafteten Engagements im Kreditportfolio der 
Aareal Bank Gruppe, den Vorgaben des dies-
jährigen aufsichtlichen Stresstests und den 
 Aspekten der aufsichtlich und regulatorisch vor-
gegebenen Sanierungsplanung. Weiterhin wurden 
diverse aufsichtliche und regulatorische Frage-
stellungen bearbeitet .
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•  Im Juni 2021 befasste sich der Risikoausschuss 
neben der Regelberichterstattung mit den jähr-
lich zu erstattenden Berichten einzelner Risiko-
managementfunktionen. 

•  In der Sitzung im September 2021 ließ der 
 Risikoausschuss sich über die aktuelle Sanie-
rungsplanung berichten. Einen weiteren Schwer-
punkt bildete die anlassbezogene Überprüfung 
der Geschäfts- und Risikostrategien sowie ver-
schiedene Themen rund um IT-Risiken. 

•  In der Sitzung im Oktober 2021 erfolgte eine 
schwerpunktmäßige Befassung mit den spezi-
fischen Risiken der von der Aareal Bank finan-
zierten Immobilienklassen.

•  In seiner Sitzung im Dezember 2021 erörterte 
der Risikoausschuss die Ergebnisse der jähr-
lichen Risikoinventur der Bank. Der Risikoaus-
schuss überwachte die Konditionen im Kunden-
geschäft anhand des Geschäftsmodells und  
der Risikostruktur der Bank. Des Weiteren diente 
die Sitzung im Dezember einer umfänglichen 
Betrachtung der für die Aareal Bank bestehenden 
Risiken und der hierzu bestehenden Risiko-
managementmaßnahmen.

Der Ausschuss befasste sich darüber hinaus in 
 allen Sitzungen mit dem Banken- und dem regu-
latorischen Umfeld. In einzelnen Sitzungen wurden 
Schwerpunkte auf aktuelle Themen gelegt, wie 
bspw. einzelne Risikoarten. Der Risikoausschuss 
befasste sich zudem in allen Sitzungen mit den 
durch die Aufsichtsbehörden vorgenommenen Prü-
fungen, den daraus resultierenden Feststellungen 
und den Empfehlungen der Regulatoren zu risiko-
bezogenen Themen. 

Prüfungsausschuss: 
 
Der Prüfungsausschuss trat im abgelaufenen 
 Geschäftsjahr zu acht Sitzungen zusammen. 

Entsprechend den Vorgaben des DCGK erörterte 
der Prüfungsausschuss in seinen Sitzungen im Mai, 
August und November 2021 die zu veröffent-
lichenden Ergebnisse der Quartale des Geschäfts-

jahres mit dem Vorstand. Ferner erfolgte in den 
Sitzungen des Prüfungsausschusses regelmäßig 
eine Berichterstattung über den aktuellen Stand 
und die Planung der zentralen Steuerungsgrößen 
im Geschäftsjahr sowie über aktuelle Prüfungen 
und Projekte im Hause der Aareal Bank. Der Aus-
schuss hat in seinen Sitzungen die Berichte der 
Internen Revision und des Compliance-Beauftragten 
der Bank entgegengenommen, sich diese einge-
hend erläutern lassen und zur Kenntnis genommen. 
Zudem wurde der Ausschuss über die Arbeit der 
Internen Revision und die Prüfungsplanung in 
Kenntnis gesetzt . Der Leiter der Internen Revision 
nahm an den Sitzungen teil, sofern diese nicht 
ausschließlich der Präsentation der vorläufigen 
Quartalszahlen dienten. Der Ausschuss befasste 
sich mit den Maßnahmen des Vorstands zur Be-
hebung der von Abschlussprüfer, Interner Revision 
und Aufsichtsbehörden getroffenen Feststellungen 
und ließ sich regelmäßig über den Status und den 
Fortschritt bei deren Abarbeitung berichten. Ver-
treter des Abschlussprüfers nahmen ebenfalls an 
allen Sitzungen teil. Ausgenommen hiervon waren 
die Tagesordnungspunkte zur Beurteilung der 
 Abschlussprüfung und dem Vorschlag zur Wahl 
des Abschlussprüfers. In allen Sitzungen wurde 
ein regelmäßiges Update über den Stand der be-
reits genehmigten und erwarteten Nichtprüfungs-
leistungen des Abschlussprüfers vorgelegt . Die 
einzuhaltende Grenze von 70 % der gebilligten 
Nichtprüfungsleistungen im Verhältnis zu den 
 geplanten Abschlussprüfungsleistungen wurde zu 
keinem Zeitpunkt erreicht oder überschritten. In 
allen Sitzungen wurden die jeweils aktuellen Ent-
wicklungen der Corona-Pandemie auf die Konzern-
zahlen der Aareal Bank Gruppe samt den zugrunde 
liegenden Szenarien diskutiert . Die Einschätzung 
des Wirtschaftsprüfers wurde hierzu bei verschie-
denen Gelegenheiten eingebracht .

•  In seiner Sitzung im Februar 2021 wurden dem 
Ausschuss u. a. die vorläufigen Zahlen für das 
Geschäftsjahr 2020 vorgestellt und mit ihm  
die Dividendenpolitik diskutiert . Ferner wurden 
der Jahresbericht 2020 sowie die Prüfungs-
planung der Internen Revision vorgestellt . 
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•  Im März 2021 hat der Ausschuss den Bericht 
des Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des 
Jahres- und Konzernabschlusses für das Ge-
schäftsjahr 2020 entgegengenommen und die 
Ergebnisse eingehend mit dem Wirtschaftsprüfer 
diskutiert . Die Mitglieder haben sich mit den 
Inhalten der vorgelegten Prüfungsberichte aus-
einandergesetzt und sich auf dieser Basis sowie 
im Gespräch mit dem Wirtschaftsprüfer ein Bild 
vom Prüfungsergebnis gemacht. Ferner berichtete 
der Prüfungsausschussvorsitzende über seine 
Gespräche mit dem Abschlussprüfer außerhalb 
der Sitzungen. Unter Ausschluss des Abschluss-
prüfers beriet der Prüfungsausschuss über die 
Tagesordnungspunkte zur Beurteilung der Ab-
schlussprüfung und den Wahlvorschlag für den 
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020. 
Wie berichtet, wurde für die Prüfung des Jahres- 
und des Konzernabschlusses 2021 erstmalig 
die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Berlin vorgeschlagen. Ferner befasste sich der 
Ausschuss mit der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung der Aareal Bank Gruppe und der vorge-
nommenen Prüfung zur Erlangung begrenzter 
Sicherheit („limited assurance“) für diesen Be-
richt . Zudem wurde über die vorgelegte Bericht-
erstattung zu Compliance-Themen beraten. 

•  In seiner Sitzung im Mai 2021 befasste sich  
der Prüfungsausschuss mit den Geschäftszahlen 
des 1. Quartals 2021 und beriet über die Prü-
fungsschwerpunkte des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2021. 

•  In der Sitzung im Juni 2021 wurde die Compli-
ance-bezogene Berichterstattung fortgesetzt samt 
jährlicher Überprüfung des Code of  Conduct .

•  Im August 2021 lagen die Schwerpunkte der 
Prüfungsausschusssitzung auf dem Halb-
jahresfinanzbericht zum 30. Juni 2021 samt 
den  Ergebnissen dessen Reviews und auf dem 
 Prüfungsansatz für die Jahres- und Konzern-
abschlussprüfung 2021. 

•  Im September 2021 bildeten die Erörterung 
der Umsetzung wesentlicher Projekte einen 
Schwerpunkt . 

•  Im November 2021 befasste sich der 
 Prüfungsausschuss mit den Quartalszahlen  
per 30. September 2021. 

•  In seiner Sitzung im Dezember 2021 hat der 
Prüfungsausschuss die mittelfristige Konzern-
planung mit dem Vorstand ausführlich erörtert . 
Daneben wurde der Ausschuss durch den Ab-
schlussprüfer über den Stand der Prüfung und 
deren Fortgang unterrichtet . Weiterhin wurde 
der Prüfungsausschuss über den Aufbau der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Ge-
schäftsjahr 2021 informiert . Der Ausschuss hat 
sich turnusgemäß außerdem über das Risiko-
managementsystem und die Überprüfung des 
Internen Kontrollsystems entsprechend den 
 gesetzlichen Vorgaben informieren lassen, diese 
diskutiert und zur Kenntnis genommen. 

Vergütungskontrollausschuss: 

Der Vergütungskontrollausschuss trat im abgelau-
fenen Geschäftsjahr zu zwölf Sitzungen zusammen. 
Aufsichtsrat und Vergütungskontrollausschuss 
wurden während des gesamten Geschäftsjahres 
von dem Vergütungsbeauftragten unterstützt, der 
an jeder Sitzung teilnahm. 

Entsprechend der Vorgabe des § 25d Abs. 12 KWG, 
die sich in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 
der Aareal Bank widerspiegelt, nimmt der Vorstand 
an Sitzungen des Vergütungskontrollausschusses 
nicht teil, bei denen über die Vergütung des Vor-
stands beraten wird. Im Geschäftsjahr 2021 tagte 
der Vergütungskontrollausschuss acht Mal ohne 
Teilnahme des Vorstands und in vier Sitzungen in 
teilweiser Anwesenheit von Vorstandsmitgliedern. 

Die Sitzungen des Vergütungskontrollausschusses 
hatten die dem Ausschuss zugewiesenen Themen 
hinsichtlich der Befassung mit den Vergütungs-
systemen der Bank und allen damit zusammenhän-
genden Fragen zum Inhalt . Hierbei wurde, sofern 
dies als notwendig erachtet wurde, Unterstützung 
durch externe Rechts- und Vergütungsberater 
 herangezogen. Der Ausschuss unterstützte das Auf-
sichtsratsplenum bei der Überwachung der Einbe-
ziehung interner Kontrollbereiche und aller sonstiger 
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maßgeblicher Bereiche bei der Ausgestaltung der 
Vergütungssysteme und bewertete die Auswirkungen 
der Vergütungssysteme auf die Risiko-, Kapital- 
und Liquiditätssituation. Darüber hinaus unterstützte 
der Vergütungskontrollausschuss den Aufsichtsrat 
bei allen Fragen im Zusammenhang mit der Ver-
gütung des Vorstands. Die Unterstützung des Auf-
sichtsrats erfolgte in der Regel durch die Vorberei-
tung von entsprechenden Beschlussempfehlungen.

•  Der Ausschuss beschäftigte sich zu Beginn des 
Berichtsjahres mit der Zielerreichung des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2020 und den 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erkran-
kung des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Merkens, 
mit Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
ruhestandsbedingten Ausscheiden von Vorstands-
mitgliedern und der Festlegung der zielvariablen 
Vergütung für das abgelaufene Geschäftsjahr. 

•  Im März 2021 finalisierte der Ausschuss die 
Überprüfung der angemessenen Ausgestaltung 
der Vergütungssysteme des Vorstands und der 
Mitarbeiter. Ferner wurden das Ergebnis der 
Malusprüfung für Mitarbeiter und Vorstand und 
die Überprüfung des Gesamtbetrags der variablen 
Vergütung auf rechtliche Zulässigkeit u. a. nach 
§ 7 InstitutsVergV vorgelegt . Zudem wurde der 
Say-on-pay-Beschluss für die Hauptversammlung 
im Mai 2021 vorbereitet . Infolge des Ergebnis-
ses der Abstimmung in der Hauptversammlung 
über den Say-on-Pay-Beschluss wurde in im 
Juni 2021 die Diskussion über die Umgestaltung 
des Vorstandsvergütungssystems aufgenommen. 

•  In der ersten Sitzung des Vergütungskontroll-
ausschusses im Juni 2021 beriet der Ausschuss 
über die Vergütung des neuen Vorsitzenden 
des Vorstands. In der zweiten Sitzung wurden 
notwendige Schritte im Zusammenhang mit den 
unterjährigen Veränderungen im Vorstand be-
raten und die Erörterungen zur Anpassung des 
Vorstandsvergütungssystems fortgesetzt .

 
•  Der Vergütungskontrollausschuss setzte im 

 August, September und Oktober 2021 die 
Beratungen über das zukünftige Vergütungs-
system des Vorstands fort . 

•  In der Sitzung im Dezember 2021 wurde die 
vorläufige Zielerreichung des Vorstands für 
2021 sowie die Festlegung der Vorstandsziele 
für 2022 diskutiert und die Diskussion zur 
Neufassung des Vorstandsvergütungssystems 
fortgesetzt. Daneben wurden aufsichtliche Frage-
stellungen diskutiert .

Technologie- und Innovationsausschuss: 

Der Technologie- und Innovationsausschuss traf 
sich im abgelaufenen Geschäftsjahr planmäßig zu 
vier Sitzungen. 

In seinen Sitzungen wurde ausführlich über die 
Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalisie-
rungsstrategie, Markttrends, technologische Ent-
wicklungen und Innovationen insbesondere für die 
Kunden des Segments Banking & Digital Solutions 
und des Segments Aareon beraten. Mögliche Ge-
schäftschancen, die sich durch die zunehmende 
Digitalisierung von Geschäftsprozessen ergeben, 
und wie diese durch die Aareal Bank Gruppe ins-
besondere auch für ihre Kunden nutzbar gemacht 
werden können, wurden u. a. von den für die Ent-
wicklung verantwortlichen Mitarbeitern der Bank 
und der jeweiligen Tochtergesellschaften erläutert . 

Einen weiteren zentralen Punkt der regelmäßigen 
Beratungen bildeten alle Fragen zur Sicherheit  
und Flexibilität der angebotenen und der intern 
verwendeten IT-Systeme, die laufende Neuausrich-
tung der Banksysteme und die dabei bereits er-
zielten Erfolge, die Anpassungen an die neuen 
Anforderungen im Bereich des Meldewesens, der 
Regulierung und Cyber-Security. Dabei wurde 
auch die IT-Strategie diskutiert und die Budget-
planung, Überwachung und Fortschritte wichtiger 
IT-Projekte thematisiert . 

Zu den Sitzungen wurden für ausgewählte Themen 
externe Experten eingeladen, um sich aktuelle Ent-
wicklungen aus bankunabhängiger Sicht vorstellen 
zu lassen und deren mögliche Auswirkungen  
auf die Aareal Bank bzw. Berücksichtigung in der 
Aareal Bank zu diskutieren.
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Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder an den 
Sitzungen des Plenums und der Ausschüsse:

Sofern Aufsichtsratsmitglieder an einer Sitzung 
nicht teilnehmen konnten, haben sie vorab ihre 
Abwesenheit angekündigt und die Gründe dargelegt. 
In der angefügten Tabelle sind die Anwesenheiten 
dargestellt:

Jahresabschluss und Konzernabschluss

Die von der Hauptversammlung 2021 zum Ab-
schlussprüfer gewählte KPMG AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Berlin, wurde vom Aufsichtsrat 
mit der Jahresabschlussprüfung und Konzernab-
schlussprüfung beauftragt . Der beauftragte Wirt-
schaftsprüfer hat dem Aufsichtsrat eine Erklärung 
über seine Unabhängigkeit vorgelegt, die vom 
Aufsichtsrat entgegengenommen wurde. Der Auf-
sichtsrat hat keinen Zweifel an der Richtigkeit  
des Inhalts dieser Unabhängigkeitserklärung. Die 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat 
 ihrem Prüfungsauftrag entsprochen und den nach 
HGB erstellten Jahresabschluss und den Lage-
bericht sowie den nach IFRS erstellten Konzern-
abschluss und den Konzernlagebericht der Aareal 
Bank AG geprüft . Auf Basis der Ergebnisse der 

Prüfungen hat die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft die Jahresabschlüsse mit einem unein-
geschränkten Prüfungsvermerk versehen.

Alle Mitglieder des Aufsichtsrats haben die Prü-
fungsberichte sowie alle zugehörigen Anlagen recht-
zeitig vor der Sitzung des Aufsichtsrats, in der über 
den Jahres- und Konzernabschluss beraten wurde, 
erhalten. Sie haben sich durch das Studium der 
übersandten Unterlagen über die Ergebnisse der 
Prüfung informiert . Die Vertreter der Prüfungsgesell-
schaft nahmen an der Sitzung des Aufsichtsrats 
teil, in der über den Jahres- und Konzernabschluss 
beraten wurde, und präsentierten ausführlich die 
Ergebnisse ihrer Prüfung. Anschließend standen die 
Vertreter der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft dem Aufsichtsrat für Fragen und ergänzende 
Erläuterungen zur Verfügung. Alle Fragen wurden 
zur Zufriedenheit des Aufsichtsrats beantwortet .

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der AG 
nach HGB sowie der Konzernabschluss und der 
Konzernlagebericht nach IFRS, der Gewinnverwen-
dungsvorschlag des Vorstands sowie die Prüfungs-
berichte wurden ausführlich erörtert . Gegen die 
Ergebnisse der Prüfung ergaben sich keine Einwen-
dungen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung 
vom 14. März 2021 dem Ergebnis der Prüfung zu-
gestimmt. Damit hat der Aufsichtsrat den Jahres-
abschluss der AG nach HGB festgestellt und den 
Konzernabschluss nach IFRS gebilligt . Der Auf-
sichtsrat hat den Gewinnverwendungsvorschlag des 
Vorstands geprüft und mit diesem diskutiert . Auf 
der Basis der Diskussion schloss sich der Aufsichts-
rat dem Vorschlag des Vorstands zur Gewinnver-
wendung an, der sich an den Empfehlungen der 
EZB ausrichtet .

Nichtfinanzieller Bericht

Prüfungsausschuss und Aufsichtsrat haben sich in 
ihren Sitzungen vom 23. und 25. März 2021 
 sowie 10. und 15. Dezember 2021 mit Nachhaltig-
keitsthemen und der Berichterstattung hierzu 
 befasst .

Mitglied  
des Aufsichtsrats

Teilnahme 
Plenum

Quote Teilnahme 
Aus-

schüsse

Quote Anzahl  
Anwesenheiten/ 

Anzahl  
Sitzungen*

Prof. Dr. Hermann Wagner 26 / 26 100 % 35 / 35 100 % 61 / 61

Marija Korsch 23 / 23 100 % 45 / 45 100 % 68 / 68

Richard Peters 22 / 26 85 % 35 / 40 88 % 57 / 66

Klaus Novatius** 26 / 26 100 % 31 / 32 97 % 57 / 58

Jana Brendel 24 / 26 92 % 11 / 11 100 % 35 / 37

Thomas Hawel** 26 / 26 100 % 4 / 4 100 % 30 / 30

Petra Heinemann-Specht ** 26 / 26 100 % 15 / 15 100 % 41 / 41

Jan Lehmann** 26 / 26 100 % 5 / 5 100 % 31 / 31

Sylvia Seignette 26 / 26 100 % 8 / 8 100 % 34 / 34

Elisabeth Stheeman 25 / 26 96 % 12 / 12 100 % 37 / 38

Hans-Dietrich Voigtländer 23 / 23 100 % 21 / 21 100 % 44 / 44

Christof von Dryander 23 / 23 100 % 37 / 37 100 % 60 / 60

* Plenum und Ausschüsse;  ** Von den Arbeitnehmern gewählt
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Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat sich in 
seiner Sitzung vom 11. März 2022 zudem mit dem 
zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen 
Bericht 2021 und dem Ergebnis der Prüfung durch 
KPMG befasst . Vertreter des Prüfers nahmen an 
der Sitzung des Prüfungsausschusses teil und be-
richteten über die wesentlichen Ergebnisse ihrer 
betriebswirtschaftlichen Prüfung nach ISAE 3000 
(Revised) zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit 
(„limited assurance“). Sie beantworteten ergänzende 
Fragen der Ausschussmitglieder. Der Prüfungsaus-
schuss hat das Prüfungsergebnis von KPMG plau-
sibilisiert und dem Aufsichtsrat seine Bewertung 
des nichtfinanziellen Berichts und die Analyse des 
Prüfungsergebnisses von KPMG vorgestellt . Darüber 
hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat 
empfohlen, sich dem Prüfungsergebnis von KPMG 
anzuschließen. Der Aufsichtsrat ist dem gefolgt 
und hat in seiner Sitzung vom 14. März 2022 als 
Ergebnis seiner Prüfung festgestellt , dass keine 
Einwände gegen den nichtfinanziellen Bericht und 
das Ergebnis der Prüfung durch KPMG zu erheben 
sind.

Aktionärskommunikation

Frau Korsch und nach dem 23. November 2021 
Herr Prof. Wagner führten in ihrer Funktion als 
Aufsichtsratsvorsitzende(r) Gespräche mit Vertretern 
von Aktionären zur Corporate Governance der 
 Aareal Bank. Beide stellten die im Zuständigkeits-
bereich des Aufsichtsrats liegenden Themen wie 
die Zusammensetzung des Vorstands und Aufsichts-
rats, die Vergütungssysteme des Vorstands und 
Aufsichtsrats, die Rolle des Aufsichtsrats im Strate-
gieentwicklungs- und -umsetzungsprozess sowie 
deren Einbindung in Environmental-, Social- und 
Governance-Themen („ESG“), die Abschlussprüfer-
wahl und die Nachfolgeplanung vor. 

Personalia

Im Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank 
 ergaben sich im Berichtsjahr folgende personellen 
Änderungen.

Vorstand:

Am 20. April 2021 informierte Herr Merkens den 
Aufsichtsrat, dass er entgegen der ursprünglichen 
Erwartung seine Aufgaben als Mitglied und Vor-
sitzender des Vorstands aus ärztlicher Sicht auf 
absehbare Zeit nicht wieder aufnehmen kann. Herr 
Merkens ist daher gemäß den vertraglichen Verein-
barungen zum 30. April 2021 aus dem Vorstand 
ausgeschieden. Der Aufsichtsrat bedauert es sehr, 
dass Herr Merkens seine Aufgaben bei der Aareal 
Bank nicht wieder übernehmen konnte. Er hat sich 
um die Aareal Bank sehr verdient gemacht . In den 
zwei Jahrzehnten seiner Zugehörigkeit zum Vor-
stand hat er mit seinem immensen Einsatz, seiner 
herausragenden Kompetenz, seiner Besonnenheit 
und seiner strategischen Weitsicht das heutige Bild 
der Aareal Bank Gruppe mit ihren erfolgreichen, 
weit über das reine Bankgeschäft hinausreichenden 
Aktivitäten maßgeblich mitgeprägt . Im Namen des 
ganzen Aufsichtsrats danke ich Herrn Merkens  
für all dies. Für die Zukunft wünschen ihm Aufsichts-
rat und Mitarbeiter eine rasche und vollständige 
Genesung und alles erdenklich Gute. 

Mit Herrn Klösges konnte der Aufsichtsrat am  
15. Juni 2021 nach nur zwei Monaten einen Nach-
folger für die vakante Position des Vorstandsvor-
sitzenden berufen. Herr Klösges verbindet in seiner 
Person Unternehmergeist , Kundenorientierung  
und strategisches Denken mit einem breiten Erfah-
rungsschatz in allen wesentlichen Dimensionen 
des Immobilienfinanzierungs- und Bankgeschäfts. 
Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass die 
 Aareal Bank Gruppe unter seiner Führung ihre 
 erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und in einer  
Zeit des tiefgreifenden Wandels auch künftig die 
richtigen strategischen Antworten finden wird.

Dagmar Knopek, seit 2013 Vorstandsmitglied und 
als Chief Lending Officer in der Marktfolge bisher 
für Credit-Management, Operations und das Work-
out-Portfolio verantwortlich, hat ihren am 31. Mai 
2021 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch 
nicht verlängert und ist in den Ruhestand einge-
treten. Der Aufsichtsrat dankt Frau Knopek für ihren 
herausragenden Einsatz und ihre wertvollen Bei-
träge zur Entwicklung der Aareal Bank in den ver-
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gangenen Jahren. Mit ihrer großen Expertise war 
sie über viele Jahre ein Garant für die hohe Qualität 
des Kreditportfolios. Davon hat die Aareal Bank 
insbesondere auch in der Corona-Pandemie profi-
tiert . Der Aufsichtsrat wünscht Frau Knopek alles 
Gute für ihre nächste Lebensphase.

Zum 30. September 2021 ist Thomas Ortmanns 
im Einklang mit seiner persönlichen Lebensplanung 
auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausge-
schieden. Der Aufsichtsrat respektiert den Wunsch 
von Herrn Ortmanns, künftig andere Schwerpunkte 
in seinem Leben setzen zu wollen. Herr Ortmanns 
hat die Aareal Bank Gruppe über eineinhalb erfolg-
reiche Jahrzehnte als Vorstandsmitglied mitgeprägt 
und großen Anteil daran, dass die Aareal Bank 
ihre Position als verlässlicher Bankpartner der insti-
tutionellen Wohnungswirtschaft stetig ausbauen 
konnte. Dass sich die Aareon zu dem Unternehmen 
entwickelt hat, das sie heute ist, ist nicht zuletzt 
sein Verdienst. Der Aufsichtsrat wünscht Herrn Ort-
manns das Beste für seine Zukunft .

Aufsichtsrat:

Am 23. November 2021 teilte die Aufsichts-
ratsvorsitzende, Marija Korsch, mit, den Vorsitz im 
Aufsichtsrat der Aareal Bank, den sie seit 2013 
 innehatte, mit sofortiger Wirkung niederzulegen, 
nachdem in den vergangenen Tagen und Wochen 
wesentliche Weichenstellungen für die Zukunft des 
Unternehmens erfolgt sind. Marija Korsch erklärte 
hierzu, dass es sich um den richtigen Zeitpunkt 
gehandelt habe, den Vorsitz des Aufsichtsrats in 
andere Hände zu geben. Unter der Federführung 
von Frau Korsch erfolgte zuletzt die erfolgreiche 
Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes durch Jochen 
Klösges und eine Investorenvereinbarung mit einer 
Bietergesellschaft, die eine langfristige Strategie  
für die Aareal Bank verfolgt . Marija Korsch hat sich 
als Vorsitzende des Aufsichtsrats stets mit aller 
Kraft für dieses Unternehmen eingesetzt . Der Auf-
sichtsrat bedauert die Amtsniederlegung von Frau 
Korsch und respektiert diese Entscheidung. In einer 
Sitzung des Aufsichtsratsplenums am selben Tag 
wurde Herr Prof. Dr. Wagner als Nachfolger zum 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt .

In der außerordentlichen Hauptversammlung am 
9. Dezember 2021 hat eine Mehrheit der Aktionäre 
das Ergänzungsverlangen von Petrus Advisers 
 Investments Fund L.P unterstützt und die Aufsichts-
ratsmitglieder Marija Korsch, Christoph von Dryander 
und Dietrich Voigtländer von ihrem Amt abgewählt . 
Der Aufsichtsrat bedauert und respektiert diese 
Entscheidung und dankt Marija Korsch, Christof von 
Dryander und Dietrich Voigtländer sehr für deren 
wertvollen Beitrag, den sie in den vergangenen 
Jahren durch ihre engagierte Arbeit im Aufsichtsrat 
für den Erfolg der Aareal Bank Gruppe geleistet 
haben und wünscht ihnen alles Gute für die 
 Zukunft .

Die von Petrus Advisers Investments Fund L.P. vor-
geschlagenen Ersatzkandidaten wurden mehrheitlich 
abgelehnt. Seitens der Bank wurde daraufhin eine 
gerichtliche Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern 
beantragt, um eine Besetzung des Gremiums ent-
sprechend den Vorgaben der Satzung wiederher-
zustellen. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
hat diesem Antrag am 14. Januar 2022 stattge-
geben und mit sofortiger Wirkung Holger Giese, 
Friedrich Munsberg und Dr. Ulrich Theileis in den 
Aufsichtsrat der Aareal Bank bestellt . Zuvor hatte 
das Amtsgericht Wiesbaden den Antrag auf ge-
richtliche Bestellung zurückgewiesen, weil es dafür 
keine Dringlichkeit erkannt hatte. Hiergegen hatte 
die Aareal Bank Beschwerde eingelegt . Der Auf-
sichtsrat der Aareal Bank begrüßt die Entscheidung 
des Oberlandesgerichts. Es ist aus Sicht des Auf-
sichtsrats wichtig, einen voll besetzten Aufsichtsrat 
zu haben. Der Aufsichtsrat freut sich auf die Zu-
sammenarbeit mit den neuen Kollegen, die mit 
 ihrer Expertise und Erfahrung den Aufsichtsrat der 
Aareal Bank sehr gut ergänzen.

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen

Die Mitglieder des Aufsichtsrats nahmen die für 
ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen eigenverantwortlich wahr. Sie wurden 
dabei von der Aareal Bank AG angemessen unter-
stützt . Hierzu gehörten auch individuelle Fortbil-
dungs- und Informationsveranstaltungen des von der 
Hauptversammlung gewählten Wirtschafts prüfers. 
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Ferner finden im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen 
regelmäßig Weiterbildungen statt . Typischerweise 
erfolgt dies in zwei Schritten. In einer ersten Sitzung 
werden insbesondere Trends oder gesetzliche bzw. 
regulatorische Änderungen abstrakt berichtet. Dabei 
werden die Auswirkungen auf die Aareal Bank 
Gruppe skizziert . In einer nächsten Sitzung wird 
die konkrete Umsetzung vorgestellt . In späteren 
Berichten wird auf die unterjährigen Anpassungen 
hingewiesen. Auch die Ausschüsse vertiefen für 
sie relevante Themen in eigenen Terminen. Im 
Jahr 2021 gehörten hierzu z. B. zwei Sitzungen des 
Risikoausschusses mit einer tiefgehenden Befassung. 
U. a. bildeten die Anforderungen an die Behand-
lung von nichtfinanziellen Risiken und ihre Behand-
lung bei der Aareal Bank Gruppe einen Schwer-
punkt . Zudem war eine intensive Befassung mit 
den finanzierten Immobilienarten und den Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie ein Schwerpunkt .
Zusätzlich zu den regulären Sitzungen hat der 
Aufsichtsrat sich im Rahmen einer separaten Infor-
mationsveranstaltung von der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KPMG im Januar 2022 ausführlich 
über aktuelle Veränderungen und Überlegungen 
im regulatorischen und juristischen Umfeld infor-
mieren lassen und die möglichen Auswirkungen 
dieser Trends auf die Aareal Bank besprochen. 

Angebot der Atlantic BidCo GmbH

Am 23. November 2021 wurde von den Finanz-
investoren Advent International Corporation, Center-
bridge Partners, L.P. sowie weiteren Co-Investoren 
ein Angebot für die Übernahme einer Mehrheit 
der Anteile an der Aareal Bank AG angekündigt . 
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgte 
am 17. Dezember 2021. Hierzu haben Vorstand 
und Aufsichtsrat am 27. Dezember 2021 eine 
 begründete Stellungnahme abgegeben. Die mit der 
Atlantic BidCo GmbH geschlossene Investment-
vereinbarung, die dem Angebot zugrunde lag,  zielte 
im Kern darauf, das Wachstum der Aareal Bank 
Gruppe in allen ihren drei Segmenten auf der Basis 
der Strategie „Aareal Next Level“ in den kom men-
den Jahren weiter zu forcieren. 

Auf der Basis der Prüfung des Angebots, die die 
jeweiligen Gremien eigenständig und unabhängig 
voneinander vorgenommen haben, haben Vor-
stand und Aufsichtsrat den Aktionären empfohlen,  
das Angebot anzunehmen, das nach Auffassung 
von Vorstand und Aufsichtsrat aus strategischer 
Sicht im besten Interesse der Gesellschaft und 
 ihrer  Stakeholder lag. Am 18. Januar 2022 hat die 
 Atlantic BidCo eine Änderung des öffentlichen 
Angebots veröffentlicht . 

Am 4. Februar 2022 hat die Atlantic BidCo GmbH 
(„BidCo“) der Aareal Bank mitgeteilt , dass ihr 
 freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die 
Aktien der Aareal Bank AG nicht erfolgreich war. 
Nach Angaben der Bieterin wurde bis zum Ende 
der Annahmefrist am 2. Februar 2022, 24:00 Uhr, 
die festgelegte Mindestannahmeschwelle von  
60 % nicht erreicht . Damit wurde das Angebot 
hinfällig.

Diese Entwicklung wertet die Aareal Bank als 
 Entscheidung ihrer Aktionäre, die Aareal Bank auf 
ihrem Weg der nachhaltigen Wertsteigerung weiter 
begleiten zu wollen. Diesen Weg wird die Aareal 
Bank aus eigener Kraft beschreiten und ihre Wachs-
tumsinitiativen aus eigener Kraft vorantreiben. Die 
Aareal Bank beabsichtigt daher, den schon im 
 abgelaufenen Geschäftsjahr forcierten Wachstums-
kurs in der Immobilienfinanzierung fortzuführen 
und die sich bietenden Opportunitäten für attraktives 
Neugeschäft noch stärker als Anfang 2021 ange-
kündigt zu nutzen. Auch in den anderen Segmenten 
der Gruppe sollen die Wachstumsinitiativen for-
ciert werden. 

Der Aufsichtsrat möchte abschließend dem Vor-
stand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Konzerns seinen Dank für ihren Einsatz, ihr 
herausragendes Engagement und ihre Flexibilität 
im vergangenen Geschäftsjahr 2021 aussprechen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ganzen 
Firmengruppe haben mit diesem anhaltenden 
 Engagement, hoher Motivation und Ausdauer 
dazu beigetragen, dass das Unternehmen nicht nur 
reibungslos die wechselnden Herausforderungen 
im Rahmen der Bewältigung der Covid-19-Pande-
mie unvermindert gut bewältigen konnte, sondern 
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auch unter besonderen Umständen an einer Viel-
zahl von Projekten weitergearbeitet, mit denen 
wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden 
konnten. Hierdurch wurde wieder einmal der große 
Teamgeist deutlich, der die Aareal Bank aus-
zeichnet .

Frankfurt am Main, im März 2022

Für den Aufsichtsrat

Prof. Dr. Hermann Wagner  
(Vorsitzender)
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Zentrale Wiesbaden

Aareal Bank AG

Paulinenstraße 15

65189 Wiesbaden

Telefon: +49 611 3480

Fax: +49 611 3482549

Strukturierte 
Immobilien - 
finan zierungen

Dublin

Torquay Road 

Foxrock Village

Dublin D18 A2N7, Irland

Telefon: +353 1 6369220

Fax: +353 1 6702785 

Istanbul

Ebulula Mardin Caddesi

Maya Meridyen Iş Merkezi 

D:2 Blok · Kat . 11 

34335 Akatlar-Istanbul, Türkei

Telefon: +90 212 3490200

Fax: +90 212 3490299

London

6th Floor, 6,7,8 Tokenhouse Yard

London EC2R 7AS, 

 Großbritannien

Telefon: +44 20 74569200

Fax: +44 20 79295055

Madrid

Paseo de la Castellana, 41, 4º 

28046 Madrid, Spanien 

Telefon: +34 915 902420

Fax: +34 915 902436

Moskau

Business Centre „Mokhovaya“

4/7 Vozdvizhenka Street 

Building 2

125009 Moskau, Russland

Telefon: +7 499 2729002

Fax: +7 499 2729016

New York

Aareal Capital Corporation

360 Madison Avenue, 18th Floor 

New York, NY-10017, USA

Telefon: +1 212 5084080

Fax: +1 917 3220285

Paris

29 bis, rue d’Astorg 

75008 Paris, Frankreich

Telefon: +33 1 44516630

Fax: +33 1 42662498

Rom

Via Mercadante, 12/14

00198 Rom, Italien

Telefon: +39 06 83004200

Fax: +39 06 83004250

Singapur

Aareal Bank Asia Limited

3 Church Street  

#17-03 Samsung Hub

Singapur 049483, Singapur

Telefon: +65 6372 9750

Fax: +65 6536 8162

Stockholm

Norrmalmstorg 14 

11146 Stockholm, Schweden

Telefon: +46 8 54642000

Fax: +46 8 54642001

Warschau

RONDO 1 · Rondo ONZ 1

00-124 Warschau, Polen

Telefon: +48 22 5380060

Fax: +48 22 5380069

Wiesbaden

Paulinenstraße 15

65189 Wiesbaden

Telefon: +49 611 3482950

Fax: +49 611 3482020

Aareal Estate AG

Paulinenstraße 15

65189 Wiesbaden

Telefon: +49 611 3482446

Fax: +49 611 3483587

Banking & Digital 
 Solutions

Aareal Bank AG

Banking & Digital Solutions

Paulinenstraße 15

65189 Wiesbaden

Telefon: +49 611 3482967

Fax: +49 611 3482499

Banking & Digital Solutions

Filiale Berlin

SpreePalais

Anna-Louisa-Karsch-Straße 2

10178 Berlin

Telefon: +49 30 88099444

Fax: +49 30 88099470

Banking & Digital Solutions

Filiale Essen

Alfredstraße 220

45131 Essen

Telefon: +49 201 81008100

Fax: +49 201 81008200

Banking & Digital Solutions

Filiale Rhein-Main

Paulinenstraße 15

65189 Wiesbaden

Tel.-Hotline: +49 611 3482000

Fax: +49 611 3483002

Aareal First Financial  

Solutions AG

Isaac-Fulda-Allee 6

55124 Mainz

Telefon: +49 6131 4864500

Fax: +49 6131 486471500

Deutsche Bau- und Grund-

stücks-Aktiengesellschaft

Lievelingsweg 125

53119 Bonn

Telefon: +49 228 5180

Fax: +49 228 518298

plusForta GmbH

Talstraße 24

40217 Düsseldorf

Telefon: +49 211 5426830

Fax: +49 211 54268330

Aareon

Aareon AG

Isaac-Fulda-Allee 6

55124 Mainz

Telefon: +49 6131 3010

Fax: +49 6131 301419
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Ad-hoc-Mitteilung 
Artikel 17 MMVO (Marktmissbrauchsverordnung) 
verpflichtet Emittenten von Finanzinstrumenten, 
kursrelevante Informationen unverzüglich zu ver-
öffentlichen. Dies erfolgt mithilfe von Ad-hoc- 
Mitteilungen, die die Vermögens-, Finanzlage oder 
auch den allgemeinen Geschäftsverlauf des Emit-
tenten betreffen können. Um Insider-Handel zu 
verhindern, besteht in Deutschland wie auch auf 
allen anderen führenden Finanzplätzen die Pflicht 
zur Ad-hoc-Publizität . 

Advanced Internal Rating Based  Approach 
(AIRBA) 
Bei der „fortgeschrittenen Methode“ wird es Banken 
gestattet, ihre internen Ratingverfahren zur Beur-
teilung der Kreditqualität für die aufsichtsrechtliche 
Bemessung der gewichteten Risikoaktiva (RWA)  
zu verwenden. 
 
Assoziiertes Unternehmen
Unternehmen, das weder durch Voll- oder Quoten-
konsolidierung, sondern nach der Equity-Methode 
in den Konzernabschluss einbezogen ist, auf dessen 
Geschäfts- oder Finanzpolitik aber ein in den 
 Konzernabschluss einbezogenes Unternehmen 
maßgeblichen Einfluss hat.

Barwert
Aktueller Wert (Present Value) eines in der Zukunft 
liegenden Zahlungsstroms (Cashflows). Er wird 
 ermittelt , indem alle in der Zukunft anfallenden 
Ein- und Auszahlungen auf den heutigen Zeitpunkt 
abgezinst werden. 

Basel III / IV
Vorschriften des Basler Ausschusses der Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) zur Regu-
lierung von Banken. Ziel ist die Stabilisierung des 
Bankensektors. Die im Dezember 2017 finalisierten 
Vorschriften von Basel III werden allgemein als 
 Basel IV bezeichnet .

Bonds 
Englischer Begriff für Wertpapiere bzw. Schuld-
verschreibungen.

Commercial Mortgage Backed  Securities 
(CMBS)
Durch Gewerbe- und Mehrfamilienimmobilien 
 besicherte Anleihen.

Corporate Governance 
Unter Corporate Governance wird der rechtliche und 
faktische Rahmen zur Leitung und Überwachung 
von Unternehmen verstanden. Die Empfehlungen 
des Corporate Governance Kodex schaffen Trans-
parenz und sollen das Vertrauen in eine gute und 
verantwortungsvolle Unternehmensführung stärken; 
sie dienen vor allem dem Schutz der Aktionäre.

Cost-Income-Ratio (CIR)
Finanzkennzahl, die das Verhältnis zwischen 
 Aufwendungen und Erträgen in einer Berichts-
periode angibt .

 
CIR =

Verwaltungsaufwand

Zinsüberschuss + Provisionsüberschuss + Abgangsergebnis 
+ Ergebnis aus  Finanzinstrumenten fvpl + Ergebnis aus 

 Sicherungszusammenhängen + Ergebnis aus at equity Unter nehmen 
+ sonstiges betriebliches Ergebnis

Die Bankenabgabe und der Beitrag zur Einlagen-
sicherung sind im Verwaltungsaufwand wie in der 
Branche üblich nicht berücksichtigt . 

Covered Bonds
Covered Bonds ist der Oberbegriff für Schuldver-
schreibungen, die mit Sicherheiten unterlegt sind 
(gedeckte Schuldverschreibungen). In Deutsch-
land werden Covered Bonds hauptsächlich als 
Pfandbriefe emittiert . Hier ist u. a. durch das Pfand-
briefgesetz die Sicherheitenstellung gesetzlich 
 geregelt (Hypotheken oder Kredite an die öffent-
liche Hand). 

Derivate 
Bei Derivaten handelt es sich um keine eigen-
ständigen Anlageinstrumente, sondern um Rechte, 
deren Bewertung vornehmlich aus dem Preis und 
den Preisschwankungen bzw. -erwartungen eines 
zugrunde liegenden Basiswerts (Aktien, Anleihen, 
Devisen) abgeleitet ist . Zu Derivaten zählen alle 
Arten von Optionen, Futures und Swaps. 

Glossar
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Jahresüberschuss/-fehlbetrag des Unternehmens 
in den Buchwert der Anteile ein. Bei Ausschüttung 
wird der Wertansatz um den anteiligen Betrag 
 gemindert .

EURIBOR 
European Interbank Offered Rate. Es handelt sich 
dabei um den Zinssatz, den europäische Banken 
voneinander beim Handel von Einlagen mit einer 
festgelegten Laufzeit von einer Woche sowie 
 zwischen einem und zwölf Monaten verlangen.

Fair Value 
Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertrags-
willigen und voneinander unabhängigen Geschäfts-
partnern ein Vermögenswert getauscht oder eine 
Schuld beglichen würde (auch beizulegender Zeit-
wert); häufig identisch mit dem Marktpreis.

Fair Value-Hedge 
Absicherung eines festverzinslichen Bilanzpostens 
(z. B. eine Forderung oder ein Wertpapier) gegen 
das Marktrisiko durch einen Swap; die Bewertung 
erfolgt zum Marktwert (Fair Value).

Finanzielle Vermögenswerte fvoci
Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögens-
werte, deren Wertänderung erfolgsneutral im 
 Eigenkapital über die anderen Rücklagen erfasst 
wird (fvoci = fair value through other compre-
hensive income). 

Finanzielle Vermögenswerte/ 
Verbindlichkeiten ac
Finanzinstrumente, die unter Anwendung der 
 Effektivzinsmethode zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten bewertet werden. Das Finanzinstrument 
wird mit dem Betrag bewertet, mit dem es erst-
malig  zuging, abzüglich Tilgungen, zuzüglich/ab-
züglich der Auflösungen von Agio/Disagio sowie 
abzüglich etwaiger außerplanmäßiger Abschrei-
bungen. Durch die Effektivzinsmethode werden 
Unterschiedsbeträge zwischen Anschaffungskosten 
und Nominalwert (z. B. Agio/Disagio) über die 
Restlaufzeit verteilt .

Earnings per share (EPS)
Ergebnis je Stammaktie. Kennziffer, die den Jahres-
überschuss nach Anteilen Dritter der durchschnitt-
lichen Zahl an Stammaktien gegenüberstellt .

Ergebnis je Aktie =

Betriebsergebnis ./. Ertragsteuern ./. Nicht beherrschenden Anteilen 
zurechenbares Konzernergebnis ./. AT1-Kupon (netto)

Anzahl der Stammaktien

EBIT-Marge
 

EBIT-Marge =

EBIT (Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen)

Umsatzerlöse

Effektivzinsmethode 
Die Amortisierung der Unterschiedsbeträge 
 zwischen Anschaffungskosten und Nominalwert 
(Agio/Disagio) unter Verwendung des effektiven 
Zinssatzes eines finanziellen Vermögenswerts oder 
einer finanziellen Verbindlichkeit . 

Eigenkapitalrentabilität (Return on Equity – 
RoE) 
Kennzahl, bei der der Jahresüberschuss oder eine 
Vorsteuer-Erfolgsgröße (z. B. Gewinn vor Steuern) 
zum durchschnittlichen Eigenkapital in Beziehung 
gesetzt wird; gibt an, wie sich das von dem 
 Unternehmen bzw. seinen Eigentümern einge- 
setzte Kapital verzinst hat . 
 

RoE vor Steuern =

Betriebsergebnis ./. Nicht beherrschenden Anteilen  zurechenbares 
Konzernergebnis ./. AT1-Kupon

Durchschnittliches IFRS-Eigenkapital ohne  
Nicht beherrschende Anteile, AT1-Anleihe und Dividenden

 
RoE nach Steuern =

Konzernergebnis ./. Nicht beherrschenden  Anteilen zurechenbares 
Konzernergebnis ./. AT1-Kupon (netto)

Durchschnittliches IFRS-Eigenkapital ohne  
Nicht beherrschende Anteile, AT1-Anleihe und Dividenden 

 
Equity-Methode
Bewertungsmethode für Anteile an Unternehmen, 
auf deren Geschäftspolitik ein maßgeblicher 
 Einfluss ausgeübt werden kann (assoziierte Unter-
nehmen). Bei der Equity-Methode geht der anteilige 
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Finanzielle Vermögenswerte/ 
 Verbindlichkeiten fvpl
Zum Fair Value bewertete Finanzinstrumente,  
deren Wertänderung erfolgswirksam in der 
 Gewinn- und Verlustrechnung erfasst wird (fvpl = 
fair value through profit or loss).

Finanzinstrumente
Hierunter werden insbesondere ausgereichte 
 Kredite und Forderungen, verzinsliche Wert -
papiere, Aktien, Beteiligungen, Verbindlichkeiten 
und Derivate subsumiert .

FX
Kurzbezeichnung für Währungskurse.

Geld- und Kapitalmarkt 
Markt für kurz-, mittel- und langfristige Geldanlage 
und -aufnahme in unterschiedlichen Formen wie 
Schuldverschreibungen oder Schuldscheindarlehen. 

Genussrechte 
Genussrechte sind eine Mischform aus Eigen-  
und Fremdkapital. Ihre Gläubigerrechte sind gegen-
über anderen Gläubigern nachrangig. Ihr Zinsan-
spruch geht dem Gewinnanteil der Aktionäre vor.  

Geschäfts- oder Firmenwert 
Betrag, den ein Käufer eines Unternehmens unter 
Berücksichtigung zukünftiger Ertragserwartungen 
(Ertragswert) über den Fair Value der einzelnen 
Vermögenswerte nach Abzug der Schulden (Subs-
tanzwert) hinaus zahlt .

Green Finance Framework 
Gibt die Kriterien für die Einstufung als „grünes“ 
Gebäude vor. Dies sind die EU-Taxonomiekriterien, 
ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeits-Rating 
von anerkannten Agenturen oder die Einhaltung 
konservativer Energieeffizienzkriterien. 

Hedge Accounting 
Bezeichnung für die Bilanzierung oder bilanzielle 
Abbildung zweier oder mehrerer Finanzinstrumente, 
die in einem Sicherungszusammenhang stehen. 
Der Zusammenhang der Verträge besteht in der 
gegenläufigen Ausgestaltung hinsichtlich solcher 
Vertragsmerkmale, die bestimmte Risiken – zumeist 

finanzielle Risiken – begründen. Aufgrund dieser 
Gestaltung sind die Verträge dazu geeignet, die 
Risiken gegenseitig teilweise oder vollständig zu 
kompensieren. Dabei wird einer der beiden Verträge 
als Grundgeschäft – also als derjenige Vertrag, der 
das Risiko bzw. die Risiken begründet –, der andere 
Vertrag als Sicherungsgeschäft oder Hedge-Ge-
schäft – also als derjenige Vertrag, der das Risiko 
bzw. die Risiken (eines Grundgeschäfts) absichert – 
bezeichnet .

Hypothekenpfandbrief
Von Pfandbriefbanken ausgegebene Schuldver-
schreibungen, die mit Hypotheken mit einem 
 Beleihungsauslauf von maximal 60 % des Belei-
hungswerts besichert werden

Impairment
Wertminderung im Rahmen der Risikovorsorge-
ermittlung. 

International Financial Reporting  Standards 
(IAS/IFRS) 
Die IFRS umfassen die International Accounting 
Standards (IAS) und deren Interpretationen sowie 
die International Financial Reporting Standards 
(IFRS) und deren Interpretationen, die vom Inter-
national Accounting Standards Board (IASB) her-
ausgegeben werden.

Kapitalflussrechnung 
Darstellung des Zahlungsmittelflusses, den ein 
Unternehmen in einem Geschäftsjahr aus laufender 
Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungs tätig-
keit erwirtschaftet oder verbraucht hat, sowie die 
daraus resultierende Ermittlung des Zahlungsmittel-
estands (Barreserve) zu Beginn und am Ende des 
Geschäftsjahres.

Kapitalquoten
 

Harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) =

hartes Kernkapital (CET 1)
x 100 %

Gesamtforderungsbetrag (RWA)

 
Kernkapitalquote (T 1-Quote) =

Kernkapital (T 1)
x 100 %

Gesamtforderungsbetrag (RWA)
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Gesamtkapitalquote (TC-Quote ) =

Gesamtkapital (TC)
x 100 %

Gesamtforderungsbetrag (RWA)

Kreditrisiko Standardansatz (KSA)
Der KSA kommt zum Einsatz, soweit keine fort-
geschrittene Methode (AIRBA) zur Beurteilung des 
Kreditrisikos vorhanden oder gestattet ist . 

Latente Steuern 
Zukünftig zu zahlende oder zu erhaltende Ertrag-
steuern, die aus unterschiedlichen Wertansätzen 
zwischen Steuerbilanz und IFRS-Bilanz resultieren. 
Sie stellen zum Zeitpunkt der Bilanzierung noch 
keine tatsächlichen Forderungen oder Verbindlich-
keiten gegenüber Finanzämtern dar.

LIBOR 
London Inter Bank Offered Rate. Zinssatz aus dem 
Londoner Interbankenhandel.

Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Eine Kennzahl nach Basel III zur Bewertung des 
Liquiditätsrisikos.

Loan to value (LtV)
Beleihungsauslauf bei Immobilienfinanzierungen.

Mindestanforderungen an das Risiko-
management (MaRisk) 
Die Mindestanforderungen an das Risikomanage-
ment sind verbindliche Vorgaben der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)  
für die Ausgestaltung des Risikomanagements in 
deutschen Kreditinstituten. 

Öffentliche Pfandbriefe 
Von Pfandbriefbanken ausgegebene Schuldver-
schreibungen, die durch Forderungen gegen staat-
liche Stellen gesichert sind. 

Option
Kauf- bzw. Verkaufsrecht .

Other comprehensive income (OCI)
Andere Rücklagen. Unterposten im Eigenkapital,  
in dem folgende Effekte erfolgsneutral erfasst 

 werden: Rücklage aus der Neubewertung von leis-
tungsorientierten Plänen, die Rücklage aus Bewer-
tung Eigen- und Fremdkapitalinstrumente fvoci, 
die Hedge-Rücklage, die Rücklage aus Wert-
änderungen des Währungsbasis-Spreads und die 
Rücklage aus Währungsumrechnung.

Over the counter (OTC)
Im Finanzwesen der außerbörsliche Handel 
 zwischen Finanzmarktteilnehmern.

Purchased or originated credit impaired 
(POCI)
Finanzielle Vermögenswerte, die bereits bei Zugang 
ausgefallen waren.

Repo- bzw. Reverse-Repo Geschäft 
Kurzfristiges, durch Wertpapiere besichertes 
 Geldhandelsgeschäft aus Sicht des Wertpapier-
gebers bzw. -nehmers.

Risk weighted assets (RWA)
Die risikogewichteten Aktiva ergeben sich aus 
dem Produkt des Forderungswerts einer Adressen-
ausfallrisikoposition und dem Risikogewicht des 
Kreditnehmers.

Segmentberichterstattung
Darstellung der Finanzinformationen der für die 
Steuerung maßgeblichen Segmente und ihres 
 Beitrags zum Konzernergebnis.

Swap 
Tauschvereinbarung, beispielsweise von festen und 
variablen Zinszahlungsströmen gleicher Währung 
(Zins-Swap) bzw. Tausch von Zahlungsströmen in 
unterschiedlichen Währungen (Währungs-Swap).

Swaption
Option auf einen Swap. Das Recht, zu einem ge-
gebenen Zeitpunkt zu vorher festgelegten Zinsen 
und Laufzeiten in einen Swap einzutreten. 

Value-at-Risk (VaR)
Methode zur Risikoquantifizierung; misst die 
 potenziellen künftigen Verluste, die innerhalb eines 
vorgegebenen Zeitraums mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit nicht überschritten werden. 
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